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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs  
der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung 

A. Problem und Ziel 
Die Reform des Urhebervertragsrechts im Jahr 2002 hatte erstmals einen An-
spruch der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung gesetz-
lich verankert. Außerdem hatte der Gesetzgeber das Instrument der gemeinsamen 
Vergütungsregeln geschaffen. Entscheidungen der Gerichte haben seitdem das 
Recht der Kreativen auf angemessene Vergütung konkretisiert; auch sind einige 
gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt worden. Nach wie vor bestehen aber 
insbesondere die folgenden Defizite: 

– Eine gestörte Vertragsparität führt dazu, dass sich Kreative in vielen Fällen 
noch immer auf Vertragsbedingungen einlassen müssen, mit denen sie alle 
Rechte am Werk beziehungsweise an ihren Leistungen gegen eine unange-
messene Einmalzahlung aus der Hand geben („Total Buy-Outs“). 

– Den Kreativen fehlt nach wie vor oft die Markt- und Verhandlungsmacht, 
um den gesetzlich verankerten Anspruch auf angemessene Vergütung tat-
sächlich durchzusetzen. Ihnen droht, wenn sie ihre Rechte wahrnehmen, häu-
fig ein faktischer Boykott („Blacklisting“). 

Im Ergebnis führen diese Defizite teilweise zu unangemessen niedrigen Vergü-
tungen der Urheber und ausübenden Künstler. Dem ist durch eine Stärkung der 
Vertragsparität zu begegnen: Es geht um die faire Beteiligung an den Erlösen der 
Verwertung von kreativen Leistungen, sichergestellt durch individualvertragliche 
und kollektivrechtliche Mechanismen. 

B. Lösung 
Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) wird wie folgt geändert: 

– Gestärkt wird zum einen die individualrechtliche Stellung der Kreativen: 
Das reformierte Recht betont den Grundsatz der angemessenen Vergütung 
für jede Nutzung (§ 32 Absatz 2 UrhG in der Entwurfsfassung – UrhG-E) 
und gibt einen gesetzlichen Auskunftsanspruch über die erfolgte Nutzung 
(§ 32d UrhG-E). Der Urheber, der gegen eine pauschale Vergütung ein aus-
schließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, kann sein Werk nach Ablauf 
von zehn Jahren anderweitig verwerten. Seinem Vertragspartner verbleibt 
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ein einfaches Nutzungsrecht, um seine Verwertung fortsetzen zu können 
(§ 40a UrhG-E). Soweit tarifvertraglich oder im Rahmen von gemeinsamen 
Vergütungsregeln abweichende Regelungen getroffen werden, kann von die-
sen gesetzlichen Bestimmungen im Individualvertrag abgewichen werden. 

– Zugleich wird das Recht der gemeinsamen Vergütungsregeln reformiert: 
Wer als Werknutzer selbst gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt hat o-
der Mitglied eines Verbands ist, der sich entsprechend verpflichtet hat, kann 
bei Verstößen gegen diese Regeln von den Vertragsparteien der einschlägi-
gen gemeinsamen Vergütungsregeln auf Unterlassung in Anspruch genom-
men werden (§ 36b UrhG-E). Das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer 
Vergütungsregeln wird gestrafft (§§ 36, 36a UrhG-E). 

– Weitere Rechtsänderungen im Interesse der Urheber und ausübenden Künst-
ler flankieren die zuvor skizzierten Schwerpunkte der Reform. 

C. Alternativen 
Keine. Obwohl mehr als ein Jahrzehnt seit der Einführung des gesetzlich veran-
kerten Anspruchs auf angemessene Vergütung vergangen ist, haben sich jeden-
falls teilweise die Erwartungen des Gesetzgebers nicht erfüllt. Daher sind nun 
weitere Maßnahmen geboten. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Soweit seitens der öffentlichen Hand angemessene Vergütungen für Urheber und 
ausübende Künstler vereinbart und gezahlt werden, dürften sich Ausgaben für 
kulturelle Leistungen nicht erhöhen beziehungsweise es dürfte nicht zu Um-
schichtungen im Bereich der Kulturetats kommen. Eventueller Mehrbedarf an 
Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im jewei-
ligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Auskunftsanspruch aus § 32d UrhG-E verursacht für die Unternehmen einen 
Erfüllungsaufwand von einmalig 9 649 500 Euro und laufend jährlich von 
577 540 Euro. Geeignete Regelungsalternativen oder unterstützende Maßnah-
men, die kleine oder mittlere Unternehmen weniger belasten würden, sind nicht 
ersichtlich. 

Der entstehende laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der 
„One in, one out“-Regel der Bundesregierung. Die Kompensation erfolgt durch 
Teile des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
an den Entlastungen aus dem Bürokratieentlastungsgesetz. 
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Der genannte Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht durch Informations-
pflichten, nämlich durch den Auskunftsanspruch aus § 32d UrhG-E. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung gelten die Aussagen zum Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft grundsätzlich entsprechend, soweit sie als Auftraggeber für Kreative tätig 
ist. Fallzahlen für einen zusätzlich entstehenden Mehraufwand durch den An-
spruch auf Auskunft gemäß § 32d UrhG-E fallen hierbei nicht ins Gewicht. Leis-
tungen, die für die Verwaltung erbracht werden, sind typischerweise von den Be-
reichsausnahmen des § 40a Absatz 2 UrhG-E erfasst. Etwaiger Mehrbedarf an 
Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im jewei-
ligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten 
Erhebliche sonstige Auswirkungen, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind nicht zu erwarten. Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim 
Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. 
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 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 1. Juni 2016 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den 
Präsidenten des  
Deutschen Bundestages  
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs 
der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG 
ist als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 945. Sitzung am 13. Mai 2016 gemäß Artikel 76 Absatz 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich 
Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel  
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Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs  
der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch ... geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 32c wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 32d Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft“. 

b) Nach der Angabe zu § 36a werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 36b Unterlassungsanspruch bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln 

§ 36c Individualvertragliche Folgen des Verstoßes gegen gemeinsame Vergütungsregeln“. 

c) Nach der Angabe zu § 40 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 40a Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung“. 

d) Nach der Angabe zu § 79a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 79b Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten“. 

2. In § 32 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Dauer“ ein Komma und das Wort „Häufigkeit“ eingefügt. 

3. Nach § 32c wird folgender § 32d eingefügt: 

„§ 32d 

Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft 

(1) Bei entgeltlicher Nutzung seines Werkes kann der Urheber von seinem Vertragspartner einmal jähr-
lich Auskunft und Rechenschaft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge und 
Vorteile auf Grundlage der im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhan-
denen Informationen verlangen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, soweit 

1. der Urheber einen lediglich untergeordneten Beitrag zu einem Werk, einem Produkt oder einer Dienst-
leistung erbracht hat; untergeordnet ist ein Beitrag insbesondere dann, wenn er den Gesamteindruck 
eines Werkes oder die Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt, 

2. Gegenstand des Schutzes ein Computerprogramm ist oder 

3. die Inanspruchnahme des Vertragspartners aus anderen Gründen unverhältnismäßig ist. 

Anlage 1 
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(3) Von den Absätzen 1 und 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Vereinbarung abgewi-
chen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“ 

4. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine Vereinigung, die den überwiegenden Teil der jeweiligen Urheber oder Werknutzer vertritt, gilt 
als ermächtigt im Sinne des Satzes 1, es sei denn, die Mitglieder der Vereinigung fassen einen entge-
genstehenden Beschluss.“ 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Wörter „sechs Wochen“ ersetzt. 

5. § 36a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Wenn sich die Parteien nicht einigen, entscheidet das nach § 1062 der Zivilprozessordnung 
zuständige Oberlandesgericht auf Antrag einer Partei über 

1. die Person des Vorsitzenden, 

2. die Anzahl der Beisitzer, 

3. die Voraussetzungen des Schlichtungsverfahrens in Bezug auf 

a) die Fähigkeit der Werknutzer sowie Vereinigungen von Werknutzern und Urhebern, Partei 
des Schlichtungsverfahrens zu sein (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2), 

b) ein Verfahren vor der Schlichtungsstelle, das auf Verlangen nur einer Partei stattfindet (§ 36 
Absatz 3 Satz 2). 

Solange der Ort des Schlichtungsverfahrens noch nicht bestimmt ist, ist für die Entscheidung das Ober-
landesgericht zuständig, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht gelten die §§ 1063 und 1065 der Zivilpro-
zessordnung entsprechend.“ 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Schlichtungsstelle stellt den Schriftsatz, mit dem die Durchführung des Verfahrens verlangt wird, 
der anderen Partei mit der Aufforderung zu, sich innerhalb eines Monats schriftlich zur Sache zu äu-
ßern.“ 

6. Nach § 36a werden die folgenden §§ 36b und 36c eingefügt: 

„§ 36b 

Unterlassungsanspruch bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln 

(1) Wer in einem Vertrag mit einem Urheber eine Bestimmung verwendet, die zum Nachteil des Ur-
hebers von gemeinsamen Vergütungsregeln abweicht, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen wer-
den, wenn er 

1. als Werknutzer die gemeinsamen Vergütungsregeln selbst aufgestellt hat oder 

2. Mitglied einer Vereinigung von Werknutzern ist, die die gemeinsamen Vergütungsregeln aufgestellt 
hat. 

Der Anspruch auf Unterlassung steht denjenigen Vereinigungen von Urhebern oder Werknutzern und den-
jenigen einzelnen Werknutzern zu, die die gemeinsamen Vergütungsregeln aufgestellt haben. 

(2) Auf das Verfahren sind § 8 Absatz 4 sowie § 12 Absatz 1, 2, 4 und 5 des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb anzuwenden. Für die Bekanntmachung des Urteils gilt § 103. 
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§ 36c 

Individualvertragliche Folgen des Verstoßes gegen gemeinsame Vergütungsregeln  

Der Vertragspartner, der an der Aufstellung von gemeinsamen Vergütungsregeln gemäß § 36b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 beteiligt war, kann sich nicht auf eine Bestimmung berufen, die zum Nachteil des 
Urhebers von den gemeinsamen Vergütungsregeln abweicht. Der Urheber kann von seinem Vertragspartner 
die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, mit der die Abweichung beseitigt wird.“ 

7. Nach § 40 wird folgender § 40a eingefügt: 

„§ 40a 

Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung 

(1) Hat der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen eine pauschale Vergütung eingeräumt, 
ist er gleichwohl berechtigt, das Werk nach Ablauf von zehn Jahren anderweitig zu verwerten. Für die ver-
bleibende Dauer der Einräumung besteht das Nutzungsrecht des ersten Inhabers als einfaches Nutzungsrecht 
fort. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit der Einräumung des Nutzungsrechts oder, wenn das Werk später 
abgeliefert wird, mit der Ablieferung. § 38 Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Frühestens fünf Jahre nach dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt können die Vertragspartner 
die Ausschließlichkeit auf die gesamte Dauer der Nutzungsrechtseinräumung erstrecken. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der Urheber bei Vertragsschluss ein zeitlich unbeschränktes aus-
schließliches Nutzungsrecht einräumen, wenn 

1. er einen lediglich untergeordneten Beitrag zu einem Werk, einem Produkt oder einer Dienstleistung 
erbringt; untergeordnet ist ein Beitrag insbesondere dann, wenn er den Gesamteindruck eines Werkes 
oder die Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt, 

2. Gegenstand des Schutzes ein Computerprogramm ist, 

3. es sich um ein Werk der Baukunst oder den Entwurf eines solchen Werkes handelt, 

4. das Werk mit Zustimmung des Urhebers für eine Marke oder ein sonstiges Kennzeichen, ein Design 
oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster bestimmt ist oder 

5. das Werk nicht veröffentlicht werden soll. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Vereinbarung abgewi-
chen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“ 

8. § 41 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Von den Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Vereinbarung abgewi-
chen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“ 

9. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Auf Übertragungen nach Absatz 1 und Rechtseinräumungen nach Absatz 2 sind die §§ 31, 
32 bis 32b, 32d bis 40, 41, 42 und 43 entsprechend anzuwenden.“ 
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10. Nach § 79a wird folgender § 79b eingefügt: 

„§ 79b 

Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten 

(1) Der ausübende Künstler hat Anspruch auf eine gesonderte angemessene Vergütung, wenn der Ver-
tragspartner eine neue Art der Nutzung seiner Darbietung aufnimmt, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
vereinbart, aber noch unbekannt war. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 

(2) Der Vertragspartner hat die Verwertungsgesellschaft über die Aufnahme der Nutzung nach Ab-
satz 1 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Hat der Vertragspartner des ausübenden Künstlers das Nutzungsrecht einem Dritten übertragen, 
haftet der Dritte mit der Aufnahme der neuen Art der Nutzung für die Vergütung. Die Haftung des Vertrags-
partners entfällt. 

(4) Auf die Rechte nach den Absätzen 1 bis 3 kann im Voraus nicht verzichtet werden.“ 

11. § 88 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „im Zweifel“ gestrichen. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Von Satz 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Vereinbarung abgewichen werden, die auf 
einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“ 

12. § 90 wird wie folgt gefasst: 

„§ 90 

Einschränkung der Rechte 

(1) Für die in § 88 Absatz 1 und § 89 Absatz 1 bezeichneten Rechte gelten nicht die Bestimmungen 

1. über die Übertragung von Nutzungsrechten (§ 34), 

2. über die Einräumung weiterer Nutzungsrechte (§ 35) und 

3. über die Rückrufsrechte (§§ 41 und 42). 

Satz 1 findet bis zum Beginn der Dreharbeiten für das Recht zur Verfilmung keine Anwendung. 

(2) Für die in § 88 und § 89 Absatz 1 bezeichneten Rechte gilt nicht die Bestimmung über das Recht 
zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung (§ 40a).“ 

13. § 132 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Auf Verträge oder sonstige Sachverhalte, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2 des Gesetzes] geschlossen worden oder entstanden sind, sind die Vorschriften dieses 
Gesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2 des Gesetzes] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. § 41 (Rückrufsrecht wegen Nichtausübung) in der am ... [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung findet auf Sachverhalte An-
wendung, die seit dem ... [einsetzen: ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2 dieses 
Gesetzes] entstanden sind.“ 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Absatz 3 gilt“ durch die Wörter „Die Absätze 3 und 3a gelten“ ersetzt. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ziele und Hintergründe der Reform 

1. Bereits erreichte Stärkung der Kreativen, fortbestehende Defizite, Grundzüge des Reformansatzes 

Die Reform des Urhebervertragsrechts im Jahr 2002 (Bundestagsdrucksachen 14/7564 und 14/8058) hatte das 
Ziel, die vertragliche Stellung der Kreativen zu stärken. Die Reform hat erstmals einen Anspruch des Urhebers 
und ausübenden Künstlers auf angemessene Vergütung gesetzlich verankert. Außerdem hat der Gesetzgeber das 
Instrument der gemeinsamen Vergütungsregeln geschaffen: Verbände der Kreativen sollen sich mit Verbänden 
von Verwertern und mit einzelnen Nutzern branchenspezifisch über angemessene Honorare einigen. Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), des Bundesgerichtshofs (BGH) und der Instanzgerichte haben 
das Recht der angemessenen Vergütung konkretisiert. Auch haben Verbände und Unternehmen nach teils lang-
wierigen Verhandlungen vor allem in den letzten Jahren einige gemeinsame Vergütungsregeln abgeschlossen, 
insbesondere in der Film- und Fernsehbranche. 

Nach wie vor bestehen aber insbesondere die folgenden Defizite: 

Die gestörte Vertragsparität führt dazu, dass sich Kreative nach wie vor teilweise auf Vertragsbedingungen ein-
lassen müssen, mit denen sie alle Rechte am Werk beziehungsweise an ihren Leistungen gegen eine unangemes-
sene Einmalzahlung aus der Hand geben („Total Buy-Outs“). Hierdurch wird eine faire Beteiligung der Urheber 
an der Verwertung unterlaufen, insbesondere dann, wenn mehrfache Nutzungen ohne entsprechende Vergütung 
erfolgen und die Rechtseinräumung die gesamte Schutzdauer umfasst, also nicht selten einen Zeitraum von mehr 
als 100 Jahren (siehe hierzu auch Schulze, Kein Pauschalentgelt bei zeitlich unbegrenzter Rechteeinräumung, 
S. 949 ff., 960, in: Büscher u. a. (Hrsg.), Festschrift für Bornkamm, 2012). 

Vor allem freiberuflich tätigen Urhebern fehlt größtenteils die Markt- und Verhandlungsmacht, um den Anspruch 
auf angemessene Vergütung tatsächlich durchzusetzen. Ihnen droht, wenn sie ihre Rechte wahrnehmen, oft ein 
faktischer Boykott („Blacklisting“): Sie können also nicht mehr mit Folgeaufträgen rechnen, wenn sie ihre ge-
setzlichen Ansprüche durchsetzen. 

Im Ergebnis führen diese Defizite teilweise zu unangemessen niedrigen Vergütungen der Urheber und ausüben-
den Künstler. Hierauf reagiert die Reform mit folgenden Änderungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG): 

– Gestärkt wird die individualrechtliche Stellung der Kreativen. Das reformierte Recht betont den Grundsatz 
der angemessenen Vergütung für jede Nutzung (§ 32 Absatz 2 UrhG in der Entwurfsfassung (UrhG-E)), gibt 
dem Urheber beziehungsweise ausübenden Künstler einen Auskunftsanspruch über die Verwertung seiner 
Leistungen (§ 32d UrhG-E) sowie dem Urheber ein Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren 
bei pauschaler Vergütung (§ 40a UrhG-E). Soweit tarifvertraglich oder aber im Rahmen von gemeinsamen 
Vergütungsregeln abweichende Regelungen getroffen wurden, kann im Individualvertrag von diesen gesetz-
lichen Maßgaben abgewichen werden. 

– Zugleich reformiert das Gesetz das Recht der gemeinsamen Vergütungsregeln: Wer als Werknutzer selbst 
gemeinsame Vergütungsregeln vereinbart hat oder Mitglied eines Verbands ist, der sich entsprechend ver-
pflichtet hat, kann bei Verstößen gegen diese Regeln von den Parteien der einschlägigen gemeinsamen Ver-
gütungsregeln auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§ 36b UrhG-E). Das Verfahren zur Auf-
stellung gemeinsamer Vergütungsregeln wird gestrafft (§§ 36, 36a UrhG-E). 

– Weitere Rechtsänderungen flankieren die zuvor skizzierten Änderungen: Auch individualvertraglich kann 
der Kreative verlangen, dass der Nutzungsvertrag an gemeinsame Vergütungsregeln angepasst wird (§ 36c 
UrhG-E). Das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG-E) kann nur durch gemeinsame Vergütungs-
regeln oder Tarifverträge eingeschränkt oder abbedungen werden. Ausübende Künstler erhalten – wie auch 
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heute schon die Urheber – einen ergänzenden Vergütungsanspruch für die spätere Nutzung auf zunächst 
unbekannte Nutzungsarten (§ 79b UrhG-E). Die Stellung derjenigen Urheber wird gestärkt, deren vorbeste-
hende Werke für Filme verwendet werden (§ 88 UrhG-E). 

Ziel der Reform ist also die Stärkung der Vertragsparität: Es geht um die faire Beteiligung an den Erlösen der 
Verwertung, sichergestellt durch individualvertragliche und kollektivrechtliche Mechanismen. Dies gehört zu den 
Aufgaben des Vertragsrechts im sozialen Rechtsstaat – im Urheberrecht wie auch in anderen Bereichen des Zivil- 
und Wirtschaftsrechts. 

Nicht zu den Aufgaben des Urhebervertragsrechts gehört es, Kreativen die Verwertung von Werken als solche zu 
garantieren. Der Erfolg einer Werkverwertung ist oft nicht kalkulierbar und in gewissem Ausmaß vom Zufall 
abhängig: Es gibt qualitativ hochstehende Werke, die keinen relevanten wirtschaftlichen Ertrag erzielen, ebenso 
wie wenig gehaltvolle Werke, die großen Profit ermöglichen. Die Reform will auch kein Grundeinkommen für 
Kreative garantieren: Die marktunabhängige Förderung von Kunst und Kultur ist Sache der öffentlichen Kultur-
förderung beziehungsweise des privaten Mäzenatentums. Die soziale Absicherung leisten Institutionen wie bei-
spielsweise die Künstlersozialkasse. All dies ändert jedoch nichts daran, dass es gesetzlicher Maßnahmen bedarf, 
um faire Vergütungen der Urheber und ausübenden Künstler auch mit Hilfe des Urhebervertragsrechts zu sichern. 

2. Das Urhebervertragsrecht im System des Urheberrechts 

a) Grundlagen 

Kreativität ist Ausdruck menschlicher Persönlichkeit und eine unverzichtbare Voraussetzung für die Entwicklung 
der Menschen, der Kultur und der Gesellschaft insgesamt. Sie findet ihren Ausdruck unter anderem in Leistungen, 
die vom Urheberrecht und von verwandten Schutzrechten umfasst und geschützt sind. Die Rechtsordnung hat 
dabei die Aufgabe, einen fairen Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten herzustellen: Zu nennen sind hier 
der Schutz der Kreativen selbst, die Interessen der Verwerter (zum Beispiel Verleger, Musikunternehmen oder 
Filmproduzenten) und Intermediäre (zum Beispiel Buchhandel oder Internet-Plattformen) sowie die Interessen 
der Endnutzer, aber auch Belange des Gemeinwohls wie zum Beispiel die Förderung von Bildung und Wissen-
schaft. 

Urheber und ausübende Künstler erbringen die kreativen Leistungen. Verwerter und Intermediäre sorgen für die 
Herstellung und die Verbreitung der Werke und sonstigen Schutzgegenstände. Die Vertragsbeziehungen zwischen 
Autoren, Komponisten, Designern, ausübenden Künstlern etc. einerseits und Verwertern andererseits regelt das 
Urhebervertragsrecht. Dieses Urhebervertragsrecht ist in einem allgemeinen Teil in den §§ 28 ff. UrhG normiert. 
Diese gelten nach § 79 Absatz 2 UrhG beziehungsweise § 79 Absatz 2a UrhG-E im Wesentlichen auch für aus-
übende Künstler. Für den Film enthalten die §§ 88 ff. UrhG Sondervorschriften. 

Die Verwertungsrechte an einem urheberrechtlich geschützten Werk, etwa an einem Text, einer Komposition oder 
einem Film, oder aber an der künstlerischen Interpretation eines Werks haben zunächst die Kreativen inne. Sie 
überlassen die Vermarktung dann Verwertern, die – teilweise unter Einschaltung von Intermediären – für die Pro-
duktion und den Absatz an den Endkunden zuständig sind. Hierfür müssen sich die Verwerter vom Urheber und 
ausübenden Künstler die jeweils erforderlichen Nutzungsrechte für die gewünschte Verwertungsart einräumen 
lassen, also etwa für den Druck, die öffentliche Aufführung oder das Online-Angebot. Ein Grundgedanke des 
Urheberrechts ist es, Urheber und ausübende Künstler angemessen an jeder wirtschaftlichen Nutzung ihrer Schöp-
fungen zu beteiligen. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft Instrumente im Urhebervertragsrecht, die helfen, 
diesen Grundgedanken besser als bislang zu verwirklichen. 

b) Stärkungsgesetz 2002 

Die Reform des Urhebervertragsrechts im Jahr 2002 durch das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung 
von Urhebern und ausübenden Künstlern vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1155) hatte das Ziel, die vertragliche 
Stellung der Urheber und ausübenden Künstler durch individual- und kollektivrechtliche Bestimmungen zu ver-
bessern. Zu diesem Zweck steht Urhebern und ausübenden Künstlern unter anderem ein gesetzlicher Anspruch 
auf angemessene Vergütung zu (§ 32 UrhG). Angemessen ist nach dem Gesetz die Vergütung, die üblicher und 
redlicher Praxis entspricht. In gemeinsamen Vergütungsregeln vereinbarte Vergütungen sind angemessen; tarif-
vertragliche Abreden gehen vor. Außerdem erhält der Kreative einen Fairnessausgleich, wenn sich im Nachhinein 
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ein Missverhältnis zwischen ursprünglichem Honorar und Verwertungserfolg zeigt („Bestseller-“ oder „Fair-
nessparagraph“, § 32a UrhG). 

Zum reformierten Urhebervertragsrecht sind mehrere Gerichtsentscheidungen ergangen, die sich mit der Höhe 
von angemessenen Vergütungen befassten und auch detailliert Maßstäbe zu ihrer Bemessung für bestimmte Bran-
chen und Nutzungsarten vorgaben, so etwa für Übersetzungen von Sachbüchern und Belletristik und für Artikel 
in Tageszeitungen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009 – I ZR 230/06, ZUM-RD 2010, 16; BGH, Urteil vom 
7. Oktober 2009 – I ZR 38/07, GRUR 2009, 1148 – „Talking to Addison“; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I 
ZR 19/09, GRUR 2011, 328 – „Destructive Emotions“; OLG Köln, Urteil vom 14. Februar 2014 – 6 U 146/13, 
ZUM-RD 2014, 492 – „Vergütungsregeln für freie Journalisten“). 

Im Nachgang zum genannten Urteil des Bundesgerichtshofs „Destructive Emotions“ und einer weiteren Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs wandte sich der beklagte Verlag mit Verfassungsbeschwerden an das Bundesver-
fassungsgericht, um unter anderem die gesetzlichen Regelungen zur angemessenen Vergütung überprüfen zu las-
sen. Die Verfassungsbeschwerden wurden zurückgewiesen (BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2013 – 1 BvR 
1842/11 und 1 BvR 1843/11, NJW 2014, 46). 

Die Reform des Urhebervertragsrechts im Jahr 2002 hatte zudem das Institut der gemeinsamen Vergütungsregeln 
eingeführt (§ 36 UrhG): Verbände von Urhebern und Werknutzern oder auch einzelne Nutzer sollen sich hiernach 
branchenspezifisch über angemessene Honorare einigen. Nach zunächst schleppendem Beginn sind in den letzten 
Jahren einige gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt worden, zum Beispiel für freie hauptberufliche Journa-
listinnen und Journalisten von Tageszeitungen, für Film- und Fernsehregisseure, die für private Sendeunterneh-
men tätig sind, sowie für Übersetzer. Allerdings gelten diese nicht branchenweit, sondern nur für die jeweils in 
den Vereinigungen organisierten Verwerter oder für einzelne Medienunternehmen. Urheberverbände beklagen 
zudem, dass sich teilweise selbst Mitgliedsunternehmen von Vereinigungen, die auf Verbandsebene gemeinsame 
Vergütungsregeln abgeschlossen haben, nicht an diese Regeln halten. 

c) Weitere Reformüberlegungen 

Die Enquete-Kommission „Internet und Digitale Gesellschaft“ hatte in ihrem Dritten Zwischenbericht (Bundes-
tagsdrucksache 17/7899 vom 23. November 2011) Empfehlungen zur verbesserten Durchsetzung des urheber-
rechtlichen Beteiligungsprinzips ausgesprochen. Aus der Mitte des Deutschen Bundestages wurden in der letzten 
Legislaturperiode ebenfalls Vorschläge zur weiteren Reform des Urhebervertragsrechts unterbreitet. Auch hat die 
Rechtswissenschaft in den letzten Jahren Regelungsansätze diskutiert. Beispielhaft seien hier folgende Vorschläge 
genannt (siehe hierzu auch die Tagungsbände von Obergfell (Hrsg.); Zehn Jahre reformiertes Urhebervertrags-
recht, 2013, sowie von Stern/Peifer/Hain (Hrsg.), Urhebervertragsrecht – Gelungen oder reformbedürftig?, 2014): 

– eine zeitliche Begrenzung der Einräumung und Übertragung von Nutzungsrechten, 

– das Erfordernis, bei der Einräumung von Nutzungsrechten einzelne Nutzungsarten (zum Beispiel: Abdruck-
rechte für Hardcover und für Taschenbücher) zu benennen, 

– eine gesonderte Vergütung für die wiederholte Nutzung von Werken, 

– ein Verbandsklagerecht zur Kontrolle individueller Verträge am Maßstab des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und des UrhG, 

– die Eröffnung des Rechtswegs, wenn dem Schlichtungsspruch über eine gemeinsame Vergütungsregel wi-
dersprochen wird, 

– die Ausgestaltung der Übertragungszweckregel als zwingendes Recht, 

– eine gesetzliche Festlegung der proportionalen Beteiligung am Nettoerlös der Verwertung, 

– ein Textformerfordernis für Verfügungsgeschäfte über ausschließliche Nutzungsrechte, 

– das Verbot der Zustimmung zur Weiterübertragung von Nutzungsrechten in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode vom Dezember 2013 ist ver-
einbart, das Urhebervertragsrecht zu überarbeiten, um die Position der Urheber zu verbessern und eine angemes-
sene Vergütung für Kreative zu ermöglichen. Zudem soll festgestellt werden, ob Verhandlungs- beziehungsweise 
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Konfliktlösungsmechanismen effizient genug ausgestaltet sind und ob das Verfahren insgesamt beschleunigt wer-
den muss sowie die Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens zu verbessern ist. 

Der private „Kölner Entwurf“ vom November 2014 hat, teilweise in modifizierter Form, etliche Vorschläge auf-
gegriffen, die in den letzten Jahren in Politik und Rechtswissenschaft diskutiert worden sind. Er enthält gesetzliche 
Regeln, von denen in gemeinsamen Vergütungsregeln und Tarifverträgen abgewichen werden kann. Dieser Me-
chanismus soll Anreize zum Abschluss dieser Kollektivvereinbarungen schaffen und hierdurch insbesondere „To-
tal Buy-Out“-Verträge mit unangemessen niedrigen Honoraren eindämmen. Ein Verbandsklagerecht soll die ab-
geschlossenen gemeinsamen Vergütungsregeln effektiv durchsetzen. 

Im März 2015 hat die „Initiative Urheberrecht“ einen weiteren Entwurf für ein Gesetz zur Reform des Urheber-
vertragsrechts vorgestellt. Bei der Initiative Urheberrecht handelt es sich um ein Bündnis von Organisationen, die 
ausschließlich die Interessen von Urhebern und ausübenden Künstlern vertreten. Der Vorschlag baut auf dem 
„Kölner Entwurf“ auf und ergänzt diesen punktuell. 

Der ebenfalls private „Münchner Entwurf“ vom Juli 2015 wurde unter anderem von mehreren Verwertern erar-
beitet und schlägt eine Reihe von Änderungen vor, die größtenteils im Interesse der Vertragspartner der Urheber 
liegen. Er befasst sich unter anderem mit der Lage bei komplexen Werken, die die Beteiligung einer größeren 
Zahl von Urhebern beziehungsweise ausübenden Künstlern erfordern, also insbesondere Filmproduktionen. Da-
neben werden weitere Korrekturen des bestehenden Rechtsrahmens vorgeschlagen. 

Der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf greift einige der zuvor skizzierten Reformvorschläge auf und entwickelt 
diese weiter. 

d) Situation in der Europäischen Union und ausgewählten Mitgliedstaaten 

Die Gewährleistung einer angemessenen Vergütung gehört nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zu den Funktionen des europäischen Urheberrechts (Nachweise bei Tolkmitt, Die angemessene Vergü-
tung im Urheberrecht, S. 991, 993, in: Büscher u. a. (Hrsg.), Festschrift für Bornkamm, 2014). Anders als die 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte steht das Urhebervertragsrecht allerdings bislang nicht im Fokus des euro-
päischen Gesetzgebers; einen Überblick über den status quo in verschiedenen nationalen Rechtsordnungen von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt die Studie „Contractual Arrangements applicable to Creators: Law 
and Practice of Selected Member States“, erstellt 2014 im Auftrag des Europäischen Parlaments; mit Länderbe-
richt Deutschland von Hoeren (PE 493.041). In der Mitteilung „Schritte zu einem modernen, europäischeren Ur-
heberrecht“ vom 9. Dezember 2015 (COM(2015) 626 final) hat die europäische Kommission unter anderem auf 
die Bedeutung einer gerechten Vergütung von Autoren und Künstlern hingewiesen, die insbesondere durch un-
gleiche Machtverhältnisse in Verhandlungen über die Vergabe von Lizenzen für Urheberrecht oder ihre Übertra-
gung beeinträchtigt werden könne.  

Auf nationaler Ebene bestehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union aktuelle Bestrebungen, die vertragliche Stellung der Urheber und ausübenden Künstler zu stärken. 
Beispielhaft seien Initiativen in Frankreich und den Niederlanden genannt: 

Ende 2014 führte die französische Regierung mit einer Rechtsverordnung Regelungen für die angemessene Ver-
gütung von eBooks ein (Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de 
la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition). Die Autoren sind demnach prozentual an den Verkäufen 
oder an den Einnahmen eines alternativen Geschäftsmodells zu beteiligen. Eine Übertragung der digitalen Nut-
zungsrechte darf nur noch getrennt von analogen Nutzungsrechten erfolgen und muss gesondert vergütet werden. 
Darüber hinaus ist ein „Total Buy-Out“ nicht pauschal, sondern nur beschränkt auf konkrete Nutzungen zulässig. 

In den Niederlanden ist am 1. Juli 2015 ein Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Verhandlungsposition der 
Kreativen in Kraft getreten (Wet auteurscontractenrecht van 30 juni 2015, Staatsblad 257). Mit dem Vorhaben 
wird der Anspruch auf angemessene Vergütung gesetzlich verankert. Ist die vereinbarte Vergütung unangemessen 
niedrig, besteht ein Korrekturanspruch. Die Höhe der angemessenen Vergütung kann durch gemeinsamen Antrag 
von Urhebern und Verwertern durch das niederländische Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft über-
prüft werden. Eine exklusive Übertragung der Nutzungsrechte ist nach dem Gesetz nur noch für im Vertrag be-
nannte Nutzungsarten zulässig. 
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In den USA macht sich die Authors Guild, die größte Vereinigung professioneller Autoren, mit der „Fair Contract 
Initiative“ für die Verbesserung der Vertragsbedingungen für Autoren stark. In ihren „Acht Prinzipien für faire 
Verträge“ fordert die Vereinigung unter anderem die zeitliche Befristung der Rechtseinräumung und bessere Aus-
kunftsrechte. 

3. Wirtschaftlicher Hintergrund 

a) Gesamtwirtschaftliche Bedeutung 

Das Urheberrecht ist eine wichtige Grundlage der Kultur- und Kreativwirtschaft, also eines Bereichs, der erheb-
lich zur Wertschöpfung in der Bundesrepublik Deutschland und Europa beiträgt. Dabei werden unter Kultur- und 
Kreativwirtschaft diejenigen Unternehmen verstanden, die überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und 
sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern 
und Dienstleistungen befassen. Man kann die Kulturwirtschaft insgesamt in die Teilmärkte Musikwirtschaft, 
Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, darstellende Künste, Designwirtschaft, Architek-
turmarkt und Pressemarkt unterteilen. Die sogenannten Kreativbranchen umfassen auch den Werbemarkt und die 
Software- und Games-Industrie. 

Laut Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) lag der Beitrag dieses Sektors zur 
Bruttowertschöpfung im Branchenvergleich für das Jahr 2013 mit 65,9 Milliarden Euro über dem der chemischen 
Industrie (40,8 Milliarden Euro), der Energiewirtschaft (50,8 Milliarden Euro) oder der Finanzdienstleistungs-
branche (64,8 Milliarden Euro). Im Jahre 2014 waren in der Bundesrepublik Deutschland im Kultursektor schät-
zungsweise rund 249 000 Unternehmen tätig, in der großen Mehrzahl Einzelpersonen und Kleinunternehmen, die 
zusammen ein Umsatzvolumen von 146 Milliarden Euro erwirtschafteten. Insgesamt waren rund 1,6 Millionen 
Menschen in diesem Bereich erwerbstätig (Quelle: BMWi [Hrsg.], „Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen 
Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2014“). Nach dem Kulturfinanzbericht 2014 des Statistischen Bun-
desamtes stellte die öffentliche Hand, also Bund, Länder und Gemeinden, im Jahr 2011 rund 9,4 Milliarden Euro 
für die Kulturförderung zur Verfügung. Auch von diesen Mitteln fließt ein Teil Urhebern und ausübenden Künst-
lern zu. 

b) Wirtschaftliche Situation der Kreativen 

Die wirtschaftliche und soziale Situation der freiberuflich tätigen Kreativen und Urheber ist häufig prekär – trotz 
qualifizierter Leistungen, erbracht auf Grundlage einer akademischen Ausbildung. Zwar gibt es in den meisten 
Branchen der Kreativwirtschaft Stars, die sich ihre Vertragspartner aussuchen und teils exorbitante Vergütungen 
durchsetzen können. Ob ein Kreativer diesen Status allerdings erreicht oder gänzlich ohne Erfolg bleibt, ist im 
Voraus in der Regel nicht kalkulierbar – weder für den Kreativen noch für den Verwerter. Erfolg oder Misserfolg 
hängen insbesondere unmittelbar weder vom investierten Aufwand für das Werk oder die künstlerische Interpre-
tation noch von der kulturellen beziehungsweise ästhetischen Qualität ab. 

Den wenigen erfolgreichen Urhebern steht in vielen Bereichen eine große Zahl von Kreativen gegenüber, die den 
permanenten Bedarf der Kulturwirtschaft an kreativen Leistungen stillen (Publizistik, Dienstleistungen aller Art 
für elektronische Medien, Gebrauchsgrafiken, Webdesign etc.). Sie erzielen oft nur geringe Einkünfte. Anhalts-
punkte können beispielsweise Daten der Künstlersozialkasse geben: 

Das jährliche Durchschnittseinkommen der bei der Künstlersozialkasse aktiv Versicherten auf Bundesebene be-
trug zum Stichtag 1. Januar 2015 rund 15 500 Euro. Dabei erzielen Versicherte im Bereich „Wort“ durchschnitt-
lich rund 19 000 Euro, während im Bereich „Musik“ lediglich 12 931 Euro erwirtschaftet wurden. Dagegen lag 
nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts das monatliche Brutto-Durchschnittseinkommen von deutschen 
Einpersonenhaushalten schon im Jahr 2012 bei rund 2 400 Euro und das Jahresdurchschnittseinkommen damit 
bei rund 28 800 Euro. 

Laut einer Studie im Auftrag der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregie-rung, die vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) getragen wird, waren im Jahr 2014 etwa 1,6 Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
erwerbstätig, wovon der Anteil der abhängig (sozialversicherungspflichtig) Beschäftigten 50 Prozent betrug. Ge-
ringfügig Beschäftigte sowie selbstständige und geringfügig Tätige mit unter 17 500 Euro Jahresumsatz machten 
einen Anteil von zusammen 34,6 Prozent aus, während Freiberufler und Selbständige mit einem Jahresumsatz ab 
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17 500 Euro nur einen Anteil von 15,4 Prozent erreichten (Quelle: BMWi [Hrsg.], „Monitoring zu ausgewählten 
wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2014“). Ähnliche Erkenntnisse wie etwa eine Ten-
denz zu anteilig weniger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und niedrige Einkommenssituationen im 
Bereich Kultur liefert auch die von BKM geförderte Studie „Arbeitsmarkt Kultur“ des Deutschen Kulturrats 
(Schulz/Zimmermann/Hufnagel, Arbeitsmarkt Kultur – Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Kulturberufen, 
2013). 

Ursache für diese Situation ist auch, dass Kreative nur in kleiner Zahl in Verbänden und Vereinigungen organisiert 
sind und deshalb nur über eine schwache kollektive Verhandlungsmacht verfügen. Bei einem oft bereits beste-
henden Überangebot an freiberuflichen Urhebern, die Leistungen außerhalb des Star-Sektors anbieten, führt dies 
dazu, dass faire Vergütungen teilweise nicht durchgesetzt werden können. Zudem sind viele Kreative stark intrin-
sisch motiviert, sowohl aus kreativem Antrieb heraus als auch wegen des Strebens nach sozialer Anerkennung 
ihres künstlerischen Schaffens. Dies führt dazu, dass auch schlechte Produktionsbedingungen und unangemessen 
niedrige Bezahlung eher akzeptiert werden als in anderen Branchen. Klagen über eine schlechter werdende wirt-
schaftliche Situation kommen auch aus bislang eher besser gestellten Urheberkreisen. 

Besonders problematisch ist, dass die gestörte Vertragsparität zwischen Verwertern und Urhebern nicht selten 
dazu führt, dass die Kreativen einer zeitlich unbegrenzten Übertragung von Nutzungsrechten für alle bekannten 
und unbekannten Nutzungsarten („Total Buy-Out“) gegen eine Einmalzahlung zustimmen müssen, wenn sie kre-
ative Leistungen verwerten lassen wollen. Buy-Outs sind zwar nicht per se abzulehnen. Insbesondere für die Ver-
werterseite bringen sie erhebliche Vorteile, weil sie die Kalkulation der Projekte erleichtern und Aufwand bei der 
Vertragsdurchführung mindern. Ist die Gegenleistung fair, können Buy-Outs auch aus Sicht der Kreativen akzep-
tabel sein, wenngleich hierbei die Grundsätze des Urheberrechts – Übertragung von Rechten nur, soweit erfor-
derlich und zeitlich begrenzt, wirtschaftliche Teilhabe an den Erträgen jeder Nutzung – nicht voll zur Entfaltung 
kommen. Eine Gewähr für einen fairen Buy-Out besteht aber nur, wenn die Bedingungen – vor allem die Honorare 
– auf Augenhöhe ausgehandelt sind. Dies funktioniert in der Praxis nur im kleinen Sektor des Starbereichs oder 
aber auf Grundlage von Tarifverträgen beziehungsweise gemeinsamen Vergütungsregeln, bei denen der Verband 
der Kreativenseite auf Grundlage seiner Verhandlungsmacht eine faire Vergütung durchsetzt. 

Wer als einzelner Kreativer versucht, den gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung individuell durch-
zusetzen, riskiert, keine Folgeaufträge mehr zu erhalten („Blacklisting“). Auch dies erhöht den Druck, Verträge 
mit unangemessenen Vergütungen zu akzeptieren. Kollektive Instrumente, verabredete Vergütungsregeln in der 
Praxis durchzusetzen, fehlen bislang. 

Auch die Europäische Union prüft die wirtschaftliche Situation der Kreativen: Im Sommer 2015 hat sie eine 
Studie zur Vergütung der Urheber und ausübenden Künstler in der Musik- und Filmwirtschaft vorgelegt 
(MARKT/2013/080/D – SMART 2015/0093). Die Studie stellt fest, dass ein Defizit bei der Transparenz der Ab-
reden über die Vergütung und der übertragenen Rechte bestehe. Problematisch seien insbesondere langfristige 
Bindungen mit für die Kreativen nachteiligen Klauseln. Wichtig sei die Rolle von Gewerkschaften und Vereini-
gungen freiberuflicher Kreativer. Die Europäische Kommission hat eine weitere Studie zur Vergütungssituation 
im Printbereich vergeben, die weitgehend fertiggestellt ist und demnächst veröffentlicht werden soll. 

II. Die wesentlichen Änderungen im Überblick 

1. Stärkung der individualrechtlichen Stellung der Kreativen: Faire Beteiligung und Rechteeinräumung 

a) Berücksichtigung der Häufigkeit der Nutzung (§ 32 Absatz 2 Satz 2 UrhG-E) 

Die Angemessenheit der Vergütung setzt bereits nach geltendem Recht voraus, dass die Anzahl der Nutzungen 
bei ihrer Bemessung berücksichtigt wird. Die Einführung des Worts „Häufigkeit“ in Absatz 2 Satz 2 soll noch-
mals betonen, dass die eingeräumte Möglichkeit einer wiederholten Nutzung des Werks in unveränderter Art bei 
der Festlegung der Vergütung zu beachten ist. 
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b) Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung (§ 40a UrhG-E) 

Ein neugestaltetes Recht zur anderweitigen Verwertung stärkt die Stellung der Urheber in Vertragsverhandlungen 
vor, während und nach der Nutzung. Nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren kann der Urheber, der ein aus-
schließliches Nutzungsrecht gegen eine pauschale Vergütung eingeräumt hat, sein Werk anderweitig verwerten. 
Nicht betroffen sind also von vornherein Verträge, die eine kürzere Nutzungsdauer vorsehen. Die Neuregelung 
wird der Kreativwirtschaft Anlass geben, bei Leistungen, die pauschal vergütet und typischerweise nur über we-
nige Tage, Wochen oder Monate genutzt werden, nicht mehr wie bisher standardmäßig eine ausschließliche 
Rechtseinräumung über die gesamte Schutzdauer zu vereinbaren, bei Urhebern also oft über mehr als 100 Jahre 
(= Lebenszeit des Kreativen seit der Rechtseinräumung zuzüglich 70 Jahre post mortem auctoris). 

Die berechtigten Interessen des Vertragspartners des Urhebers sind hierbei gewahrt: Ihm verbleibt auch bei ex-
klusiven Vereinbarungen über mehr als zehn Jahre nach Ablauf der Frist ein einfaches Nutzungsrecht. Der erste 
Vertragspartner kann also die bereits aufgenommene Nutzung fortsetzen. Nach fünf Jahren können die Vertrags-
partner einvernehmlich die Fortdauer der Exklusivität verabreden. Zudem kann branchenspezifisch vereinbart 
werden, in gemeinsamen Vergütungsregeln oder Tarifverträgen das Recht zur anderweitigen Verwertung auszu-
schließen. Die Regelung ist also im Sinne der Verhältnismäßigkeit als milderes Mittel gegenüber Vorschlägen 
anzusehen, die eine zwingende Befristung von Nutzungsrechtseinräumungen oder aber freie Rückrufsrechte nach 
einer gewissen Frist vorsehen, ohne dass der erste Vertragspartner die Möglichkeit hätte, die Nutzung fortzuset-
zen. 

c) Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft (§ 32d UrhG-E) 

Dem Urheber steht gegen seine Vertragspartner bereits nach geltendem Recht in gewissem Umfang ein Anspruch 
auf Auskunft und Ablegen der Rechenschaft über den Nutzen der Verwertung zu, soweit er in entschuldbarer 
Weise über Bestehen und Umfang seines Anspruchs im Unklaren ist und der Verwerter hierüber unschwer Auf-
klärung geben kann. Ein solcher Anspruch besteht daher regelmäßig bei einer vertraglich vorgesehenen Beteili-
gung des Urhebers am Absatzerfolg des Werkes. Dem Urheber können daneben aber weitere Zahlungsansprüche 
aufgrund eines auffälligen Missverhältnisses zwischen Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung und der verein-
barten Gegenleistung (§ 32a UrhG) oder aufgrund einer neuen Art der Werknutzung (§ 32c UrhG) zustehen. Ist 
eine Pauschalvergütung vereinbart, wird der Urheber erhebliche Schwierigkeiten haben, von diesen Umständen 
jemals zu erfahren. Daher regelt der neue § 32d Absatz 1 UrhG-E nunmehr einen Anspruch auf Auskunft und 
Rechenschaft, der auf Verlangen des Urhebers von dessen Vertragspartner einmal jährlich zu erfüllen ist. Berech-
tigten Interessen der Verwerter trägt § 32d Absatz 2 UrhG-E Rechnung, der Auskunftsansprüche insbesondere 
bei untergeordneten Beträgen beziehungsweise dann beschränkt, wenn die Inanspruchnahme des Vertragspartners 
unverhältnismäßig ist. 

d) Halbzwingende Regulierung: Möglichkeit, zugunsten Kreativer oder durch gemeinsame Vergütungsre-
geln abzuweichen 

Gemeinsame Vergütungsregeln oder Tarifverträge enthalten die wünschenswerten Einigungen von Urhebern und 
Verwertern (beziehungsweise ihrer Verbände) über angemessene Vergütungen und sonstige Vertragsbedingun-
gen. Aufgrund ihrer Branchenkenntnis sind diese Akteure am besten in der Lage, auf Augenhöhe sachgerechte 
und faire Verwertungsbedingungen auszuhandeln. Die Reform stärkt diese Instrumente, insbesondere die gemein-
samen Vergütungsregeln, indem von zwingenden gesetzlichen Regelungen zum Nachteil des Urhebers im Indi-
vidualvertrag nur dann abgewichen werden kann, wenn Kollektivvereinbarungen entsprechende Abweichungen 
enthalten. Denn wenn Vergütungen beispielsweise auch für Buy-Out-Verträge durch Verbände ausgehandelt wer-
den, kann davon ausgegangen werden, dass die vereinbarten Bedingungen trotz der Abweichung vom gesetzli-
chen Leitbild fair sind. 

Dies gilt für die angemessene Vergütung (§ 32 Absatz 2 UrhG-E), den Auskunftsanspruch (§ 32d UrhG-E), das 
Recht zur anderweitigen Nutzung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung (§ 40a UrhG-E), das Rückrufsrecht 
wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG-E) und die Berechtigung des Urhebers, sein Werk nach Ablauf von zehn Jahren 
anderweitig filmisch zu verwerten (§ 88 Absatz 2 Satz 2 UrhG-E). Diese halbzwingende Regulierung ist in ver-
gleichbarer Form bereits in § 32 Absatz 4 UrhG und § 32a Absatz 4 UrhG vorgesehen. Der dort enthaltene Ge-
danke wird also aufgegriffen und verallgemeinert. 
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e) Verbesserung der Rechtsstellung ausübender Künstler 

Die ausübenden Künstler erhalten mit dem neuen § 79b UrhG-E erstmals ausdrücklich einen Anspruch auf Zah-
lung einer angemessenen Vergütung, wenn ihre Darbietung auf eine vormals unbekannte Nutzungsart genutzt 
wird. Eine vergleichbare Beteiligung der Urheber war mit dem Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts 
in der Informationsgesellschaft mit Wirkung ab Anfang 2008 gesetzlich verankert worden. Um den Rechtsverkehr 
zu entlasten, wird die Abwicklung des Anspruchs Verwertungsgesellschaften zugewiesen. 

2. Prozedurale Stärkung: Verbandsklage und effizienteres Aufstellungsverfahren 

a) Verbandsklage 

Urheberverbände beklagen, dass sich einzelne Unternehmen, obwohl sie Mitglied von Vereinigungen sind, die 
gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt haben, in den Individualverträgen mit den Kreativen nicht an diese 
Regeln halten. Für diese Konstellationen führt die Reform mit § 36b UrhG-E ein Verbandsklagerecht ein, das die 
Individualverträge am Maßstab der gemeinsamen Vergütungsregeln misst und einen Unterlassungsanspruch gibt, 
um diese Vertragspraktiken zu unterbinden. Damit wird die Verwerterseite branchenspezifisch dazu angehalten, 
die Vergütungsregeln im jeweiligen individuellen Vertrag mit dem Urheber oder ausübenden Künstler zu beach-
ten. 

Um die Stellung des Urhebers dort, wo gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt worden sind, auch im indivi-
duellen Vertragsverhältnis zu stärken, kann sich der Verwerter gemäß § 36c UrhG-E nicht auf eine Bestimmung 
berufen, die zu Lasten des Kreativen von gemeinsamen Vergütungsregeln abweicht. Darüber hinaus kann der 
Urheber von seinem Vertragspartner eine Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die diese 
Abweichung beseitigt wird. 

b) Straffung des Verfahrens zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln 

Das in den §§ 36, 36a UrhG geregelte Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln vor der Schlich-
tungsstelle hat sich als teilweise ineffizient herausgestellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Parteien prozessuale 
Möglichkeiten nutzen, um das Verfahren zu verzögern. So führt etwa eine Feststellungsklage darüber, ob eine 
Partei verpflichtet ist, sich auf ein Schlichtungsverfahren einzulassen, nach der Rechtsprechung zur Aussetzung 
des Schlichtungsverfahrens. Daher soll zur Verfahrensbeschleunigung dem zuständigen Oberlandesgericht die 
Möglichkeit gegeben werden, nicht nur wie bisher über die Zahl der Beisitzer und die Person des Vorsitzenden 
der Schlichtungsstelle, sondern auch über die materiellen Voraussetzungen der Schlichtung zu entscheiden. Wei-
tere Änderungen im Verfahren straffen die Abläufe mit dem Ziel, möglichst zügig zur Aufstellung gemeinsamer 
Vergütungsregeln zu kommen. 

3. Sonderregelungen für Filme 

Dem Urheber eines vorbestehenden Werkes, das für die Herstellung eines Films benutzt wird, ist durch § 88 
Absatz 2 Satz 2 UrhG erlaubt, sein Werk nach zehn Jahren wiederverfilmen zu lassen. Durch Änderung dieser 
Vorschrift und den neuen § 88 Absatz 2 Satz 3 UrhG-E wird geregelt, dass hiervon zu seinem Nachteil nur abge-
wichen werden darf, soweit gemeinsame Vergütungsregeln (§ 36 UrhG) oder ein Tarifvertrag dies vorsehen. 

4. Verfassungsrechtliche Aspekte der Reform 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Destructive Emotions“ (Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 19/09, 
GRUR 2011, 328) befasste sich mit der Höhe von angemessenen Vergütungen und gab detaillierte Maßstäbe zu 
ihrer Bemessung vor, hier für Übersetzungen von Sachbüchern und Belletristik. Im Nachgang zu diesem Urteil 
und einer weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs wandte sich der beklagte Verlag mit Verfassungsbe-
schwerden an das Bundesverfassungsgericht, um unter anderem die gesetzlichen Regelungen zur angemessenen 
Vergütung (§§ 32, 32a UrhG) überprüfen zu lassen. Die Verfassungsbeschwerden wurden zurückgewiesen 
(BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2013 – 1 BvR 1842/11 und 1 BvR 1843/11, NJW 2014, 46): Das Bundes-
verfassungsgericht entschied insbesondere, dass die Regelungen des § 32 Absatz 1 Satz 3 UrhG (Anspruch des 
Urhebers auf Vertragsänderung hin zu einer angemessenen Vergütung) und § 32 Absatz 3 Satz 2 UrhG (Umge-
hungsverbot) die in Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) niedergelegte Berufsfreiheit des Verlages nicht verletzen. 
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Sozialen oder wirtschaftlichen Ungleichgewichten darf nach Maßgabe dieser Rechtsprechung durch Beschrän-
kung der Berufsfreiheit entgegengewirkt werden, wobei kollidierende Grundrechtspositionen nach dem Grund-
satz der praktischen Konkordanz in Ausgleich zu bringen sind. Der Gesetzgeber darf durch spezielle Schutzvor-
schriften zu Gunsten eines typischerweise unterlegenen Vertragspartners auch einen stärkeren Schutz vorsehen, 
als ihm die Gerichte durch die Anwendung zivilrechtlicher Generalklauseln im konkreten Fall gewähren könnten. 
Das BVerfG stellte fest, dass in der geprüften Regelung keine übermäßige Beeinträchtigung der Berufsfreiheit 
der Verwerter liegt. 

Auf dieser Grundlage entwickelt die Reform das Urhebervertragsrecht fort und beseitigt insbesondere die Defizite 
bei der Durchsetzung des vom Bundesverfassungsgericht gebilligten gesetzlichen Anspruchs auf angemessene 
Vergütung. 

Die gesetzlichen Neuregelungen sind geeignet, erforderlich und angemessen, die Ziele des Gesetzgebungsvorha-
bens (vgl. oben A. I.) zu erreichen. Den Parteien steht es auch weiterhin frei, ihre vertraglichen Beziehungen in 
der Weise zu bestimmen, wie sie es für angemessen halten. Lediglich für manche Konstellationen, in denen sich 
typischerweise das Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht der Parteien manifestiert, werden zu Gunsten der 
Urheber bestimmte Schutzmechanismen eingezogen, insbesondere bei dem Anspruch auf angemessene Vergü-
tung (§ 32 Absatz 2 Satz 2 UrhG-E), dem Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft (§ 32d UrhG-E) und der 
Möglichkeit der anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung (§ 40a UrhG-E). Sie sind 
bei einer Abwägung der Intensität und des Gewichts der betroffenen Grundrechte jedenfalls gerechtfertigt. 

III. Alternativen 

Keine. Obwohl mehr als ein Jahrzehnt seit der Einführung des gesetzlich verankerten Anspruchs auf angemessene 
Vergütung vergangen ist, haben sich jedenfalls teilweise die Erwartungen des Gesetzgebers nicht erfüllt. Daher 
sind nun weitere Maßnahmen geboten. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Für das Urheberrecht hat der Bund gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 GG die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträ-
gen. Der Urheberrechts-Acquis der Europäischen Union enthält bislang keine Regelungen zum allgemeinen Ur-
hebervertragsrecht. Die Sicherstellung der angemessenen Vergütung für Urheber und ausübenden Künstler ent-
spricht allerdings der kulturellen Rolle der Europäischen Union, insbesondere im Bereich des künstlerischen und 
literarischen Schaffens, nach Artikel 167 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
und Artikel 3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV). Auch ist es ein ständiges Anliegen der europäi-
schen Richtlinien in den verschiedenen Bereichen des Urheberrechts, die angemessene Vergütung der Kreativen 
zu gewährleisten: Beispielhaft seien hier nur der Erwägungsgründe 10 ff. der Richtlinie 2001/29/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft erwähnt.  

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das Schlichtungsverfahren zur Aufstellung von gemeinsamen Vergütungsregeln wird gestrafft. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Kreativität und Kultur sind als Grundlage unseres Gemeinwe-
sens unverzichtbar. Der Gesetzentwurf stärkt die Stellung der Kreativen im Urhebervertragsrecht und trägt damit 
zur Zahlung fairer Vergütungen für die Nutzung ihrer Werke bei. Damit wird nachhaltiges Kulturschaffen gestärkt 
(Managementregel 9). Gleichzeitig wird eine wichtige Grundlage für die künftige nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft geschaffen, indem der durch den technischen Fortschritt und die Globalisierung ausgelöste Struktur-
wandel hin zur digitalen Verwertung geschützter Inhalte begleitet wird (Managementregel 5). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Soweit bislang angemessene Vergütungen für Urheber und ausübende Künstler vereinbart und gezahlt werden, 
dürften sich diese Ausgaben nicht erhöhen beziehungsweise es dürfte nicht zu Umschichtungen im Bereich der 
Kulturetats kommen. Eventueller Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stel-
lenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

4. Erfüllungsaufwand 

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

aa) Kein Erfüllungsaufwand wegen der §§ 32 Absatz 2, 36b, 36c, 79b UrhG-E 

Durch die Regelungen des § 32 Absatz 2 UrhG-E (Angemessene Vergütung), § 36b UrhG-E (Verbandsklage auf 
Unterlassung bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln), § 36c UrhG-E (Anspruch auf Vertragsanpas-
sung bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln) sowie § 79b UrhG-E (Vergütung des ausübenden Künst-
lers für später bekannte Nutzungsarten) entsteht nach der Methodik des Standardkostenmodells kein Erfüllungs-
aufwand. Denn bereits nach geltender Rechtslage ist nach den §§ 32, 79 UrhG eine angemessene Vergütung der 
Urheber und ausübenden Künstler geschuldet. Die Änderung des § 32 Absatz 2 UrhG-E akzentuiert lediglich die 
Bedeutung, die die Häufigkeit der Nutzung für die Bestimmung der Angemessenheit der Vergütung hat: Dies 
ergibt sich im Wesentlichen allerdings bereits aus bislang geltendem Recht. 

Die Neuregelungen verfolgen insoweit also vor allem den Zweck, den Anspruch auf angemessene Vergütung 
tatsächlich auch durchzusetzen. Zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht insoweit nicht. Dem Verwerter, der sich 
bereits an das geltende Recht hält und angemessen vergütet, entsteht ohnehin kein Mehraufwand. 

bb) Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten wegen § 32d UrhG-E (Auskunftsanspruch) 

Der Anspruch verursacht für die Unternehmen einen Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten von einmalig 
9 649 500 Euro und laufend jährlich von 577 540 Euro. Geeignete Regelungsalternativen oder unterstützende 
Maßnahme, die kleine oder mittlere Unternehmen weniger belasten würden, sind nicht ersichtlich. Der entste-
hende laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regel der Bundesregierung. 
Die Kompensation erfolgt durch Teile des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
an den Entlastungen aus dem Bürokratieentlastungsgesetz. 

Der Erfüllungsaufwand ergibt sich aus folgender Modellierung: 

Urheberrechtliche Verwertungsverträge werden in großer Zahl und in vielen Varianten abgeschlossen. Relevant 
sind insofern die Bereiche 

– Musikmarkt, 

– Buchmarkt, 

– Kunstmarkt, 

– Filmwirtschaft, 
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– Rundfunkwirtschaft, 

– Markt für darstellende Künste, 

– Architekturmarkt, 

– Designwirtschaft, 

– Pressemarkt, 

– Werbemarkt, 

– Software-/Game-Industrie, 

– Sonstige. 

Zwar liegt teilweise differenziertes Datenmaterial zu Zahl und Einkommen der Beschäftigten sowie der auf den 
Märkten agierenden Unternehmen vor (siehe z. B. Statistisches Bundesamt, Beschäftigung in Kultur und Kultur-
wirtschaft, Sonderauswertung aus dem Mikrozensus, 2015, erschienen am 25. November 2015; oder BMWi, Mo-
nitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2014). Plausibles Zahlen-
material zu Nutzungsverträgen über urheberrechtlich relevante Inhalte lässt sich diesen Daten allerdings nicht 
entnehmen. 

Bei der Modellierung des entstehenden Erfüllungsaufwands sind zunächst folgende Tatsachen zu beachten: 

– Die Erfüllung des Anspruchs verpflichtet nach § 32d Absatz 1 nicht zur Beschaffung zusätzlicher Daten. 
Vielmehr sind nur diejenigen Informationen zu verwenden, die im Rahmen eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebs üblicherweise ohnehin vorhanden sind. 

– Zur Auskunft verpflichtet ist in Fällen der Unterlizenzierung nur der jeweilige Vertragspartner, nicht das 
tatsächlich nutzende Unternehmen. 

– Bei fest angestellten Urhebern in Arbeits- oder Dienstverhältnissen ergibt sich regelmäßig aus dem Wesen 
des Beschäftigungsverhältnisses, dass keine besonderen Auskunftsansprüche bestehen. 

– Ist der (freiberufliche) Urheber am Absatz des Werks beteiligt, wie etwa bei üblichen Vergütungsmodellen 
im Buch- und Musikmarkt, so entsteht kein zusätzlicher Aufwand, weil ohnehin bei Abrechnung des Hono-
rars über die Verwertung Rechenschaft zu legen ist. 

– Die Nutzung untergeordneter Beiträge, etwa einzelner Fotografien für einen Bildband, begründet nach § 32d 
Absatz 2 Nummer 1 UrhG-E keinen Auskunftsanspruch. 

– Die Bereichsausnahmen für Software sowie für Fälle der unverhältnismäßigen Inanspruchnahme (§ 32d Ab-
satz 2 Nummer 2 und 3 UrhG-E) schließen weitere ökonomisch relevante Sachverhalte aus. 

Hiernach verbleiben in erster Linie zentrale Werkleistungen von freiberuflichen Urhebern (Autoren, Übersetzer, 
Komponisten, Drehbuchautoren, Regisseure), von Musikern (ohne Studiomusiker mit untergeordneten Beiträgen 
etc.) oder Schauspielern (ohne Statisten etc.) sowie vergleichbaren Kreativen in den „klassischen" Bereichen der 
Kulturwirtschaft (Musik, Buch, Hörfunk, Fernsehen, Film), die pauschal vergütet werden, und zu deren Leistun-
gen die Verbände künftig keine abweichenden gemeinsamen Vergütungsregeln vereinbaren (§ 32 Absatz 3 UrhG-
E). 

In der Bundesrepublik Deutschland erschienen nach Angabe des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im 
Jahr 2014 insgesamt 87 134 Bücher als Erst- und Neuauflagen. Es entstanden in demselben Jahr ca. 234 Kino-
Spielfilme beziehungsweise Dokumentarfilme (SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2015). Die Arbeitsgemeinschaft 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland strahlte in demselben Jahr 531 127 
Minuten Erstsendungen und Wiederholungen aus. Diese und eine Vielzahl weiterer statistischer Angaben anderer 
Unternehmen der urheberrechtlich relevanten Verwertungen sind verfügbar, nicht aber Daten, aus denen sich die 
zuvor bestimmte Fallgruppe relevanter Nutzungsverträge mit hinreichend verlässlicher Sicherheit schließen ließe. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht unangemessen, eine jährliche Fallzahl von bis zu 100 000 dem Grunde 
nach gegebenen künftigen zusätzlichen Auskunftsansprüchen anzunehmen. 
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Auskünfte werden allerdings meist erst dann tatsächlich geltend gemacht werden, wenn der Berechtigte Anlass 
zur Annahme hat, dass eine pauschale Vergütung nicht der Fairness entspricht, also insbesondere ein „Bestseller-
Fall" mit einem Anspruch auf weitere Beteiligung vorliegen könnte (§ 32a UrhG). Bestseller sind allerdings ein 
seltener Ausnahmefall: So tragen die Unternehmen der Kulturwirtschaft vor, dass ohnehin eine Vielzahl von Pro-
jekten keinen relevanten Ertrag abwerfe. Unbestritten ist, dass sich der Erfolg kultureller Produkte nur schwer 
vorab einschätzen lässt. Eben aus diesem Grunde haben sich Beteiligungshonorare als faires Modell etabliert. 
Deshalb dürfte die tatsächliche Inanspruchnahme des Auskunftsanspruchs 10 Prozent der dem Grunde nach künf-
tig zusätzlich bestehenden Auskunftsansprüche nicht übersteigen. Nimmt man aus Gründen der kalkulatorischen 
Vorsicht dennoch eine doppelte Häufigkeit an, so ergibt sich eine Fallzahl von jährlich 20 000 zusätzlich zu er-
füllenden Auskunfts- und Rechenschaftslegungen, die der Bestimmung des Erfüllungsaufwands zugrunde zu le-
gen ist. 

Um den Aufwand der Unternehmen der Kulturwirtschaft abzuschätzen, ist deren spezifische Struktur zu beachten: 
Von insgesamt 252 917 Unternehmen handelt es sich um 923 große und mittlere Unternehmen, 5 454 kleine Un-
ternehmen, jedoch mehr als 244 000 Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern, einem Umsatz von bis zu 
zwei Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von bis zu zwei Millionen Euro (siehe BMWi, Monitoring, a. a. O., 
S. 19). 

Der einmalige Erfüllungsaufwand bestimmt sich unter Verwendung dieses Datenmaterials wie folgt: 

Große und mittlere Unternehmen werden vorsorglich einen Geschäftsprozess zur Bearbeitung der künftigen, zu-
sätzlichen Ansprüche modellieren und insbesondere ihre Software anpassen. Ein Kostenansatz von einmalig 7 500 
Euro erscheint hierfür angemessen; so dass sich insoweit ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 923 x 7.500 Euro 
= 6 922 500 Euro ergibt. Kleine Unternehmen werden in geringerem Umfang reagieren, gegebenenfalls ein Up-
date für eine Branchensoftware erwerben, um Daten aus der Verwertung der erworbenen Inhalte für die Beaus-
kunftung übernehmen zu können. Plausibel erscheint insoweit ein einmaliger Aufwand von 500 Euro pro Fall, so 
dass sich insoweit Kosten von 5 454 x 500 Euro = 2 727 000 Euro errechnen. Kleinstunternehmen, sofern sie 
überhaupt von entsprechenden Auskunftsansprüchen betroffen sind, werden Anfragen individuell bearbeiten und 
haben insofern keinen einmaligen Erfüllungsaufwand. Damit ist mit dem Auskunftsanspruch nach § 32d UrhG-E 
insgesamt ein einmaliger Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten von 9 649 500,00 Euro verbunden. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten lässt sich wie folgt bestimmen: 

In der Anhörung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zu § 32d UrhG-E in der Fassung 
des Referentenentwurfs haben sich verschiedene Verbände und Unternehmen zu den zu erwartenden Kosten der 
Auskunftserteilung geäußert. Vor allem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat einen konkreten Kos-
tenbetrag pro Fall mitgeteilt; in der Stellungnahme vom 30. Dezember 2015 heißt es: „Auch bei hochgradiger 
Automatisierung entstehen Verlagen durch jede versandte Nutzungsauskunft oder Honorarabrechnung an einen 
Werkberechtigten erhebliche Kosten. So hat das Controlling eines großen deutschen Musikverlags, der jährlich 
über 12 000 Honorarempfängern Abrechnungen sendet, kürzlich die entstehenden Personal-, Software- und Ge-
häusekosten pro Vorgang mit 20 Euro berechnet.“ 

Diese Angabe des Spitzenverbands der deutschen Verlagswirtschaft erscheint grundsätzlich plausibel. Allerdings 
ist zu beachten, dass sich das Rechtemanagement in der Musikwirtschaft durch besondere Komplexität auszeich-
net (siehe z. B. Drücke/Houareau, Musik, Recht und Verträge, 2012; oder Wiebe (Ed.), Rights Clearance for 
Online Music, 2014). Für die Kulturwirtschaft insgesamt erscheint daher ein Kostenansatz von 75 Prozent dieses 
Betrags, also von 15 Euro pro Fall, als Basiswert bei IT-gestützter Auskunftserteilung in mittleren und großen 
Unternehmen angemessen, der nach Maßgabe der Angaben des Börsenvereins sowohl Personal- als auch Sach-
kosten umfasst. Für Kleinunternehmen kann der doppelte Betrag, also 30 Euro pro Fallbearbeitung, in Ansatz 
gebracht werden. 

Bei Kleinstunternehmen ist davon auszugehen, dass Ansprüche nach § 32d UrhG-E in der Regel nicht automati-
siert erfüllt werden. Ein zeitlicher Aufwand von 1,5 Stunden zur Ermittlung und Zusammenstellung der erforder-
lichen Informationen erscheint mehr als ausreichend, so dass sich bei Heranziehung der Lohnkostentabelle Wirt-
schaft des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands (2012), S. 45, Zeile R (Kunst, Un-
terhaltung und Erholung) bei einem Durchschnittswert von 34,10 Euro/h Personalkosten von 51,15 Euro pro An-
frage errechnen. Sachkosten von 5 Euro pro Fall erscheinen angemessen; denn über eine Büro-Infrastruktur wird 
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das auskunftspflichtige Kleinstunternehmen ohnehin verfügen. Damit ergeben sich Fallkosten für Kleinstunter-
nehmen von insgesamt 56,15 Euro. 

Mangels anderer Anhaltspunkte erscheint es angemessen, die Zahl der jährlich zu erteilenden Auskünfte auf die 
drei Unternehmenstypen nach den Anteilen ihrer Umsätze in der Kulturwirtschaft aufzuteilen. Die nachfolgenden 
Werte sind BMWi, Monitoring, a. a. O., S. 19 entnommen. Damit ergibt sich ein Erfüllungsaufwand aus Infor-
mationspflichten bei jährlich 20 000 Fällen von 577 540 Euro jährlich. 

Unternehmenstyp Anteil nach  
Umsatz 

Fallzahl entsprechend 
Umsatz 

Kosten 
pro Fall 

Kosten gesamt 

Große und mittlere Unter-
nehmen 

56,3 % 11 260 15,00 Euro 168.900 Euro 

Kleinunternehmen 15,7 % 3 140 30,00 Euro 94.200 Euro 

Kleinstunternehmen 28,0 % 5 600 56,15 Euro 314.440 Euro 

 577.540 Euro 

cc) Kein plausibel bestimmbarer Erfüllungsaufwand wegen des § 40a UrhG-E (Recht zur anderweitigen 
Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung) 

Hinsichtlich des neu geschaffenen Rechts zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergü-
tung gemäß § 40a UrhG-E kommt es nach der Konzeption der Regelung nicht zu einem Mehraufwand für die 
Vertragsparteien, wenn der Urheber nach zehn Jahren befugt ist, anderweitig ein einfaches Nutzungsrecht einzu-
räumen. Dem Urheber wird lediglich eine Möglichkeit der weiteren Verwertung eröffnet. Ein Mehraufwand für 
Verhandlungen kann lediglich entstehen, sofern sich die Vertragsparteien nach fünf Jahren auf eine Erstreckung 
der Exklusivität auf die gesamte Vertragsdauer verständigen. Die entsprechenden Fallzahlen sowie der hiermit 
verbundene Aufwand sind derzeit nicht abschätzbar. Er dürfte vergleichsweise gering sein, da viele Verwertungen 
nach einer Dauer von zehn Jahren abgeschlossen sind. Auch in § 40a UrhG-E sind in Absatz 3 Ausnahmen für 
untergeordnete Beiträge, Computerprogramme, Werke der Baukunst oder Entwürfe hierzu, Marken und andere 
gewerbliche Schutzrechte sowie nicht veröffentlichte Werke vorgesehen, bei denen das Recht für zahlreiche Ver-
träge ausgeschlossen werden kann. Außerdem kann das Recht zur anderweitigen Verwertung auch in gemeinsa-
men Vergütungsregeln oder Tarifverträgen ausgeschlossen werden. 

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung gelten die Aussagen zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft grundsätzlich entsprechend, 
soweit sie als Auftraggeber für Kreative tätig ist. Fallzahlen für einen zusätzlich entstehenden Mehraufwand durch 
den Anspruch auf Auskunft gemäß § 32d UrhG-E dürften hierbei nicht ins Gewicht fallen, weil die Verwaltung 
in der Regel keine Erträge oder Vorteile im Sinne dieser Vorschrift aus der Nutzung geschützter Inhalte zieht 
bzw. die Bereichsausnahmen der Vorschrift einschlägig sind (insbesondere für Computerprogramme). Leistun-
gen, die für die Verwaltung erbracht werden, sind typischerweise von den Bereichsausnahmen des § 40a Absatz 2 
UrhG-E erfasst, etwa die der Architekten oder aber der Ersteller interner Gutachten, die nicht zur Veröffentlichung 
bestimmt sind. Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im 
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

5. Weitere Kosten 

Zu den Auswirkungen dieses Gesetzes auf Preise und Kosten auch für Verbraucherinnen und Verbraucher wird 
zunächst auf die Ausführungen oben unter „3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand“ verwiesen. Das Aus-
maß möglicher Preis- und Kostensteigerungen ist schon aufgrund der Ungewissheit über die künftige Entwicklung 
der Urhebervergütung nicht abzuschätzen. 

Werden die neu geschaffenen Unterlassungsansprüche wegen Verstößen gegen gemeinsame Vergütungsregeln 
gerichtlich durchgesetzt, führt dies zu Mehrbelastungen für die Justiz der Länder sowie in wenigen Fällen auch 
des Bundes (Verfahren vor dem Bundesgerichtshof). Gleichzeitig wird die Justiz entlastet werden, wenn vermehrt 
gemeinsame Vergütungsregeln abgeschlossen werden und damit gerichtliche Streitigkeiten über individuelle Ver-
träge zwischen Urhebern und Verwertern entfallen. Auch die Straffung des Verfahrens zur Aufstellung gemein-
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samer Vergütungsregeln entlastet die Justiz. Für eine valide Abschätzung der so entstehenden Be- und Entlastun-
gen fehlt eine belastbare Grundlage. Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und 
stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Der Gesetzentwurf hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen: Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass 
Frauen und Männer unmittelbar oder mittelbar in unterschiedlicher Weise vom Rechtsetzungsvorhaben betroffen 
sein könnten. Der Gesetzentwurf hat grundsätzlich auch keine verbraucherpolitischen Auswirkungen. Es werden 
lediglich die gesetzlichen Grundlagen der Rechtsverhältnisse zwischen Urhebern und Verwertern als Teil der 
Kreativwirtschaft teilweise geändert, so dass Verbraucher als Endnutzer hiervon nicht betroffen sind. Soweit Ver-
braucher in geringem Umfang selbst Werke schaffen und verwerten lassen, profitieren sie von den neuen Rege-
lungen genauso wie jeder andere Urheber. Ebenso wenig sind demografische Auswirkungen des Gesetzentwurfs 
zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung ist nicht vorgesehen. Nach einem Zeitraum von fünf Jahren wird geprüft werden, ob die beab-
sichtigten Wirkungen auf die Urhebervergütung ganz, teilweise oder nicht erreicht worden sind. Die Bundesre-
gierung wird ferner untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entwickelt hat und ob die 
Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung 
wird die Frage nach unbeabsichtigten Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz der Regelungen einschließen, 
insbesondere auch im Hinblick auf das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler 
Vergütung (§ 40a UrhG-E). 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Urheberrechtsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Wegen der Einfügung neuer Vorschriften ist die Inhaltsübersicht zu ergänzen. 

Zu Nummer 2 (§ 32 UrhG – Angemessene Vergütung) 
Der urheberrechtliche Grundsatz der angemessenen Vergütung des Urhebers für jede Nutzung bildet das Para-
digma, an dem die vereinbarte Vergütung des Urhebers gemessen wird. Demnach ist die mehrfache Nutzung eines 
Werkes bei der Festlegung der Vergütung zu berücksichtigen. Schon nach geltendem Recht sind für die Ermitt-
lung der Angemessenheit der Vergütung Art und Umfang der Nutzung zu beachten. Durch den Verweis auf die 
Häufigkeit der Nutzung in Absatz 2 Satz 2 wird nun hervorgehoben, dass auch eine wiederholte Nutzung auf eine 
unveränderte Art die Angemessenheit der Vergütungshöhe mitbestimmt. Damit soll insbesondere der Praxis be-
gegnet werden, dass Werkleistungen wiederholt genutzt werden, ohne dass dies in die Vergütung des Kreativen 
mit einfließt. 

Die Ergänzung hat zunächst zur Folge, dass die Vertragsparteien im Nutzungsvertrag gehalten sind, klarer als 
bislang zu verabreden, ob mehrfache Nutzungen des Werkes beabsichtigt sind. Danach ist die entsprechende an-
gemessene Vergütung zu bemessen. Dies ist etwa der Fall, wenn Artikel für Zeitungen und Zeitschriften mehrfach 
verwendet werden, zum Beispiel in mehreren Regionalausgaben eines Blatts. Um die Häufigkeit der Werknutzung 
geht es auch, wenn audiovisuelles Material mehrfach gesendet wird. Fehlen entsprechende Abreden im Nutzungs-
vertrag und finden dennoch wiederholte Nutzungen im Rahmen der eingeräumten Nutzungsrechte statt, so ist im 
Einzelfall zu bestimmen, ob die im Vertrag vereinbarte (Gesamt-)Vergütung genügt, um die jeweiligen Einzel-
nutzungen angemessen zu honorieren. 

Dem Leitbild des Gesetzes entspricht am ehesten die prozentuale Beteiligung am Erlös jeder Nutzung. Nutzer 
von Urheberrechten können dessen ungeachtet ebenso wie Urheber und ausübende Künstler ein berechtigtes In-
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teresse daran haben, eine pauschalierte Vergütung zu vereinbaren, insbesondere wenn dies aus Praktikabilitäts-
gründen vorteilhaft ist. Dies gilt nach wie vor. Auch der Bundesgerichtshof hatte in ständiger Rechtsprechung 
bereits darauf verwiesen, dass Pauschalvergütungen zwar nicht per se unzulässig, jedoch nur unter bestimmten 
Voraussetzungen als angemessen anzusehen sind. Beispiele für ein berechtigtes Interesse an einer Pauschalver-
gütung können etwa Forschungsaufträge oder alltägliche Werke der so genannten „Kleinen Münze“ des Urheber-
rechts sein. Dabei ist stets die Angemessenheit der Vergütung zu wahren, was vor allem bei umfassenden Rechts-
einräumungen zu beachten ist. 

Sollen Rechtseinräumungen standardmäßig pauschal bezahlt werden, bietet es sich an, dass kollektive Vereinba-
rungen geschlossen werden: Dort besteht hinreichende Gewähr dafür, dass insbesondere die Vergütungsstruktur 
fair ausgehandelt ist. Der geltende Absatz 2 Satz 1 besagt, dass eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel 
ermittelte Vergütung als angemessen zu betrachten ist. Vereinigungen der Kreativen können also mit Vereinigun-
gen von Werknutzern sowie einzelnen Unternehmen der Kulturwirtschaft in gemeinsamen Vergütungsregeln nach 
wie vor entsprechende pauschalierte Vergütungsregeln verabschieden.  

Wird ein Werk in Erfüllung der Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen, wird eine 
Pauschalvergütung – in Form des Arbeitsentgeltes oder der Besoldung – in der Regel schon durch § 43 letzter 
Halbsatz UrhG ermöglicht. Der Arbeitnehmer oder Beamte wird hier unabhängig von der Verwertbarkeit seines 
Werkes bezahlt. Er trägt insoweit kein wirtschaftliches Risiko und es ist nicht erforderlich, seine geschützte Leis-
tung nutzungsabhängig zu vergüten.  

Zu Nummer 3 (§ 32d UrhG-E – Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft) 
Die neue Vorschrift regelt den Anspruch auf Auskunft und Rechenschaftserteilung des Urhebers gegen seinen 
Vertragspartner über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge. Nach bestehender stän-
diger Rechtsprechung findet der ungeschriebene Anspruch auf Auskunftserteilung und Ablegen der Rechenschaft 
seine Grundlage in einer erweiternden Anwendung der §§ 259, 242 BGB. Voraussetzung ist unter anderem, dass 
der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen und Umfang seines Anspruchs im Unklaren ist, während 
der Verpflichtete unschwer Aufklärung geben kann (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 – I ZR 44/99, 
GRUR 2002, 602, 603 – Musikfragmente; BGH, Urteil vom 7. Dezember 1979 – I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 
232 – Monumenta Germaniae Historica; BGH, Urteil vom 28. Oktober 1953 – II ZR 149/52, NJW 1954, 70, 71). 
Ein solcher Anspruch besteht daher regelmäßig bei einer vertraglich vorgesehenen Beteiligung des Urhebers am 
Absatzerfolg des Werkes.  

Hat der Urheber für die Nutzung seiner Werke ein Pauschalhonorar vereinbart, ist ihm der Verwerter zunächst 
keine Rechenschaft darüber schuldig, in welchem Umfang er das Werk nutzt (BGH, Urteil vom 13. Dezember 
2001 – I ZR 44/99, GRUR 2002, 602, 603 – Musikfragmente). Mit § 32d UrhG-E wird nun auch für solche Fälle 
unzweifelhaft ein Anspruch geschaffen. Die Auskunft und Rechenschaft soll nur einmal jährlich erteilt werden, 
um die Verwerter nicht übermäßig zu belasten, sofern sich aus dem Vertrag nicht bereits ein Anspruch auf häufi-
gere Auskunft und Rechenschaft ergibt. Die Auskunft betrifft Informationen, die im Rahmen eines ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhanden sind. Gerade bei Vergütungspauschalen kann ein auffälliges 
Missverhältnis zwischen den Erträgen und Vorteilen aus der Werknutzung und der gewährten Gegenleistung ent-
stehen, das einen Anspruch auf weitere Beteiligung nach § 32a UrhG auslösen könnte, oder es kommt eine neue, 
bislang unbekannte Nutzungsart hinzu (siehe auch § 32c UrhG – Vergütung für später bekannte Nutzungsarten 
und § 79b UrhG-E – Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten). Passivlegitimiert 
ist der unmittelbare Vertragspartner des Urhebers. Eine regelmäßige Auskunfts- und Rechenschaftspflicht weite-
rer Verwerter in der Lizenzkette könnte bei diesen zu Belastungen führen, mit denen sie redlicherweise nicht 
rechnen müssen, weil sie unter Umständen keine Kenntnis von den vertraglichen Beziehungen ihrer Vertrags-
partner haben beziehungsweise ihnen keine entsprechenden Auskunftsrechte zustehen.  

Der Anspruch besteht nur bei entgeltlicher Nutzung des Werkes. Damit sind insbesondere Sachverhalte wie die 
unentgeltliche Einräumung einfacher Nutzungsrechte für jedermann gemäß § 32 Absatz 3 Satz 3 UrhG ausge-
schlossen. Ebenso ist der Anspruchsgegner im Falle der Mitwirkung mehrerer anspruchsberechtigter Kreativer 
nicht verpflichtet, deren einzelne Anteile an der Wertschöpfung zu quantifizieren. Geschuldet ist jeweils nur Aus-
kunft über die Verwertung des Gesamtwerks. 

Absatz 2 benennt Tatbestände, bei deren Vorliegen kein gesetzlicher Anspruch auf Auskunft besteht: 
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Nach Absatz 2 Nummer 1 besteht bei lediglich untergeordneten urheberrechtlichen Beiträgen zu einem Werk, 
einem Produkt oder einer Dienstleistung kein Anspruch. Untergeordnet ist ein Beitrag insbesondere dann, wenn 
er den Gesamteindruck eines Werkes oder die Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig 
prägt oder im Verhältnis zur Gesamtwertschöpfung, die durch das Werk erzielt wird, nur einen geringen Beitrag 
leistet. Eine Auskunft für derartige Beiträge erscheint nicht erforderlich. Dies kann beispielsweise angewandte 
Kunst betreffen, etwa Werbegrafik oder die Gestaltung von Teilen komplexer Gebrauchsgegenstände. Ebenso 
erscheint es unverhältnismäßig, den Verleger eines Fotobandes mit Auskunftsansprüchen jedes mitwirkenden Fo-
tografen zu belasten – es sei denn, es würde das Werk eines bestimmten Fotografen dokumentiert. Gleiches gilt 
über § 79 Absatz 2a UrhG-E für Beiträge ausübender Künstler, zum Beispiel von Schauspielern, die nur eine 
kleine Nebenrolle in einem Film innehatten. Es erscheint sachgerecht, von den Beteiligten zu erwarten, dass sie 
in geeigneter Form jeweils branchenspezifisch Kriterien zur Bestimmung festlegen, wann ein lediglich unterge-
ordneter Beitrag zu einem Werk, einem Produkt oder einer Dienstleistung vorliegt. Dies ist zum Beispiel durch 
Kollektivvereinbarung möglich. 

Die besondere Situation bei Computerprogrammen ist in Absatz 2 Nummer 2 berücksichtigt: Hier ist auf Grund 
der hohen Nachfrage der Branche nach Mitarbeitern die Vertragsparität zwischen Urhebern und Verwertern nicht 
in gleichem Maße gefährdet wie in anderen Gebieten der Kreativwirtschaft. Auch die Besonderheiten der Werkart 
hinsichtlich ihrer Schaffung, Nutzung und Funktion rechtfertigen eine spezielle Ausnahme. 

Nach Absatz 2 Nummer 3 schließlich besteht kein Anspruch auf Auskunft, soweit dies unverhältnismäßig wäre. 
Die Auskunftspflicht setzt voraus, dass der Verpflichtete dem Auskunftsverlagen ohne unzumutbaren Aufwand 
und ohne Beeinträchtigung berechtigter Interessen nachkommen kann (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 
– I ZR 44/99 – GRUR 2002, 602, 603 – Musikfragmente). Unverhältnismäßig kann die Inanspruchnahme etwa 
sein, wenn der Aufwand für die Bereitstellung der entsprechenden Informationen für den Vertragspartner unzu-
mutbar erscheint, eine entgegenstehende Rechtspflicht des Vertragspartners besteht, die Geltendmachung des 
Auskunftsanspruchs rechtsmissbräuchlich ist oder aber berechtigte Geheimhaltungsinteressen beeinträchtigt wür-
den. Dies kann auch Geheimhaltungsinteressen Dritter betreffen. Rechtsmissbräuchlich kann ein Anspruch bei-
spielsweise dann sein, wenn bereits mehrere Auskunftsersuchen keine relevanten Zahlen ergeben haben und keine 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich die Verwertung nennenswert verändert hat. Ferner kann Unverhältnis-
mäßigkeit gegeben sein, wenn mit der Nutzung des Werkes erkennbar keine Gewinnerzielungsabsicht verbunden 
ist. Denn dann sind auch keine ergänzenden Vergütungsansprüche der Kreativen denkbar. 

Es bleibt den Parteien unbenommen, individualvertraglich von den Ausnahmetatbeständen des Absatzes 2 zum 
Vorteil des Kreativen abzuweichen, also etwa auch bei untergeordneten Leistungen nach Absatz 2 Nummer 1 
Auskunftsrechte vorzusehen, gegebenenfalls beschränkt auf eine bestimmte Zeit.  

Die Darlegungs- und Beweislast für die Ausschlusstatbestände trägt der Vertragspartner des Urhebers.  

Nach Absatz 3 können die Parteien zum Nachteil des Urhebers Regelungen treffen, die von Absatz 1 und 2 der 
Vorschrift abweichen, soweit die Abweichungen durch Tarifverträge oder gemeinsame Vergütungsregeln vorge-
sehen sind: Denn in diesen Fällen ist davon auszugehen, dass eine Modifikation oder ein Verzicht auf Auskunft 
und Rechenschaft fair zwischen den Parteien vereinbart ist, die gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt oder 
einen Tarifvertrag abgeschlossen haben. 

Zu Nummer 4 (§ 36 UrhG – Gemeinsame Vergütungsregeln) 
Die Ergänzung des Absatzes 2 betrifft eine Frage, die in der Vergangenheit im Vorfeld von Schlichtungsverfahren 
zu Rechtsstreitigkeiten geführt hatte: Zu klären war, ob eine Vereinigung von Werknutzern im Sinne des § 36 
Absatz 2 UrhG ermächtigt ist, wenn eine Urhebervereinigung die gemeinsame Aufstellung von Vergütungsregeln 
verlangt (KG, Beschluss vom 12. Januar 2005 – 23 SCHH 7/03, ZUM 2005, 229, 230; LG Frankfurt a.M., Urteil 
vom 4. Oktober 2006 – 2/6 O 9/06, ZUM 2006, 948, 949). 

Die Anfügung an die bestehende Vorschrift schafft Klarheit, indem sie die Voraussetzungen des Tatbestands 
objektiviert: Eine Vereinigung, die in der jeweiligen Branche den überwiegenden Teil der Urheber oder der Wer-
knutzer vertritt, gilt als ermächtigt im Sinne der Vorschrift. Jedoch sind die Mitglieder der Vereinigung befugt, 
einen entgegenstehenden Beschluss fassen. Diese Befugnis trägt den Maßgaben der verfassungsrechtlich gebote-
nen Vereinigungsfreiheit (Artikel 9 GG) Rechnung. 
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Die Verkürzung der Frist für einen Widerspruch gegen den Einigungsvorschlag der Schlichtungsstelle in Absatz 4 
dient der Beschleunigung des Schlichtungsverfahrens. Die neue Frist von sechs Wochen erscheint zugleich aber 
als ausreichend lang, um sicherzustellen, dass eine Partei nicht lediglich zur Rechtewahrung einem Einigungsvor-
schlag widersprechen müsste, etwa um eine interne Abstimmung mit den Mitgliedern einer Vereinigung herbei-
führen zu können. 

Zu Nummer 5 (§ 36a UrhG – Schlichtungsstelle) 
Der neu gefasste Absatz 3 Satz 1 räumt dem zuständigen Oberlandesgericht die Befugnis ein, nicht nur wie bisher 
über die Zahl der Beisitzer und die Person des Vorsitzenden zu entscheiden, sondern auch über die materiellen 
Voraussetzungen der Schlichtung. Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 22. 
Juni 2011 – I ZB 64/10, ZUM 2011, 732) ist das Oberlandesgericht nicht befugt, mit für die Parteien bindender 
Wirkung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Schlichtungsverfahrens zu befinden. Die Neuregelung 
beschleunigt damit das Verfahren zur Aufstellung von Vergütungsregeln. 

Wenn noch keine Schlichtungsstelle besteht, etwa mangels Einigung über den Vorsitzenden, und damit noch kein 
Ort des Schlichtungsverfahrens feststeht, ist bislang umstritten, welches Oberlandesgericht örtlich zuständig ist. 
Der neue Absatz 3 Satz 2 beendet diesen Streit und bestimmt das Oberlandesgericht am Ort des Antragsgegners 
als örtlich zuständiges Gericht. 

Der neue Absatz 4 Satz 2 dient ebenfalls der Beschleunigung: Er bestimmt, dass die Schlichtungsstelle den ver-
fahrenseinleitenden Schriftsatz der anderen Partei mit der Aufforderung zustellt, sich dazu innerhalb eines Monats 
schriftlich zu äußern. 

Zu Nummer 6 (§§ 36b, 36c UrhG-E) 

Zu § 36b UrhG-E – Unterlassungsanspruch bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln 
§ 36b UrhG-E schafft ein Verbandsklagerecht zur Durchsetzung von gemeinsamen Vergütungsregeln. Dies soll 
unterbinden, dass insbesondere Mitgliedsunternehmen von Vereinigungen, die gemeinsame Vergütungsregeln 
mit Vereinigungen von Urhebern aufgestellt haben, deren Maßgaben im jeweiligen individuellen Verwertungs-
vertrag tatsächlich nicht befolgen. Der Anspruch steht den Urhebervereinigungen zu, die Parteien der gemeinsa-
men Vergütungsregeln sind. Daneben sind auch Vereinigungen von Werknutzern und einzelne Werknutzer kla-
gebefugt. Sie sollen im Einzelfall ebenfalls dagegen vorgehen können, dass andere Verwerter sich nicht an die 
aufgestellten Vergütungsregeln halten, obwohl beide Parteien denselben Vergütungsregeln unterworfen sind. 

Der Wortlaut von Absatz 1 orientiert sich dabei strukturell an den §§ 1 bis 2a des Unterlassungsklagengesetzes 
(UKlaG). 

Absatz 2 bestimmt die entsprechende Anwendbarkeit von § 8 Absatz 4 sowie von § 12 Absatz 1, 2, 4 und 5 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Der Verweis auf § 8 Absatz 4 UWG schützt die von einer 
Abmahnung oder Klage Betroffenen und mittelbar auch die Gerichte davor, missbräuchlich in Anspruch genom-
men zu werden. Der Verweis auf § 12 Absatz 1, 2, 4 und 5 UWG nimmt Bezug auf die dortigen Vorschriften zur 
Abmahnung vor Klageerhebung, zu den erleichterten Voraussetzungen des Erlasses einer einstweiligen Verfü-
gung und zur möglichen Streitwertminderung. Insbesondere obliegt es also der anspruchsberechtigten Vereini-
gung von Urhebern entsprechend § 12 Absatz 1 Satz 1 UWG, das Unternehmen vor Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens abzumahnen. Nach § 12 Absatz 1 Satz 2 UWG steht ihr bei einer berechtigten Abmahnung ein Auf-
wendungsersatzanspruch zu. Aus § 103 UrhG ergibt sich die Möglichkeit zur Bekanntmachung des Urteils. We-
gen dieser im Urheberrechtsgesetz bereits vorhandenen Norm ist die parallele Vorschrift in § 12 Absatz 3 UWG 
von der entsprechenden Anwendbarkeit ausgenommen. 

Zu § 36c UrhG-E – Individualvertragliche Folgen des Verstoßes gegen gemeinsame Vergütungsregeln 
§ 36c UrhG-E bestimmt, dass sich Verwerter nicht auf Vertragsbestimmungen berufen können, die von gemein-
samen Vergütungsregeln zu Ungunsten der Urheber abweichen. Voraussetzung ist wie in § 36b UrhG-E, dass die 
Verwerter an der Aufstellung nach § 36b Absatz 1 Nummer 1 oder 2 UrhG-E beteiligt waren. Satz 2 gibt dem 
Urheber einen Vertragsanpassungsanspruch nach dem Vorbild von § 32 Absatz 1 Satz 3 UrhG. Den Urhebern 
bleibt es im Übrigen unbenommen, individuelle Korrekturansprüche etwa nach den §§ 32, 32a UrhG geltend zu 
machen. Damit ist die neue Vorschrift insbesondere dort anzuwenden, wo es um vertragliche Bestimmungen geht, 
die nicht unmittelbar die Höhe des geschuldeten Honorars berühren. 
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Zu Nummer 7 (§ 40a UrhG-E – Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler 
Vergütung) 
Die Neuregelung des Absatzes 1 ermöglicht es dem Urheber, der ein ausschließliches Nutzungsrecht für eine 
Dauer von mehr als zehn Jahren gegen eine pauschale Vergütung eingeräumt hat, sein Werk nach Ablauf dieser 
Frist anderweitig zu verwerten. Die Neuregelung reagiert auf die Praxis, dass ausschließliche Nutzungsrechte oft 
über die gesamte Schutzdauer eingeräumt werden, bei urheberrechtlichen Werken also nicht selten über einen 
Zeitraum von mehr als 100 Jahren, und dass der Urheber hierfür keine laufende Beteiligung an den Erlösen erhält. 

Absatz 1 regelt das Recht des Urhebers zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren und stellt klar, dass die 
Verwertungsbefugnisse des ersten Vertragspartners als einfaches Nutzungsrecht fortbestehen, sofern eine über 
zehn Jahre hinausgehende Nutzungsrechtseinräumung vorgesehen und mit dem Urheber eine pauschale Vergü-
tung vereinbart wurde. Absatz 2 lässt die Erstreckung der exklusiven Verwertung durch Vereinbarung der Ver-
tragspartner nach Ablauf einer Schutzfrist von fünf Jahren zu. Absatz 3 regelt, in welchen Fällen das Recht nach 
Absatz 1 aufgrund gegenteiliger Abrede nicht zur Anwendung gelangt. Absatz 4 schützt den Urheber vor Abwei-
chungen zu seinem Nachteil, es sei denn, diese beruhen auf branchenspezifischen und kollektiv ausgehandelten 
gemeinsamen Vergütungsregeln oder Tarifverträgen. 

Absatz 1 eröffnet den Kreativen nach einer angemessenen Frist von zehn Jahren die Chance, das Werk entweder 
zusammen mit einem weiteren Vertragspartner zu verwerten oder dies selbst zu tun. Dieses Recht zur anderwei-
tigen Verwertung ist auch für den ersten Vertragspartner angemessen: Er kann sich bei Zahlung einer Pauschal-
vergütung zunächst vertraglich ein Exklusivrecht jedenfalls für die Dauer von zehn Jahren einräumen lassen. Dies 
erlaubt eine verlässliche Planung der Nutzung für eine erhebliche Dauer. Danach verbleibt ihm für die darüber 
hinaus vereinbarte Vertragsdauer ein einfaches Nutzungsrecht; er kann also die Verwertung fortsetzen, wenn auch 
ab dem elften Jahr nicht mehr exklusiv. Entsprechendes gilt auch für einen Unterlizenznehmer des ersten Ver-
tragspartners, soweit ihm ein Recht eingeräumt oder übertragen ist. Damit ist zugleich sichergestellt, dass die 
kreative Leistung dem Markt und der Öffentlichkeit nicht entzogen wird. Zudem kann nach Absatz 4 branchen-
spezifisch vereinbart werden, einvernehmlich in gemeinsamen Vergütungsregeln das Recht zur anderweitigen 
Verwertung auszuschließen. 

Absatz 1 Satz 3 bestimmt den Beginn der zehnjährigen Frist mit der Einräumung des Nutzungsrechts oder, wenn 
das Werk später abgeliefert wird, mit der Ablieferung. 

Selbstverständlich muss die Vergütung den Anforderungen an eine angemessene Vergütung (vergleiche § 32 
UrhG-E) entsprechen. Bei einer Kombination aus einem pauschalen Vergütungsbestandteil und einer Beteiligung 
muss letztere so erheblich sein, dass sie die Vergütung prägt. Ansonsten träte die Wirkung des Absatzes 1 ein. 

Nach Absatz 1 Satz 4 ist die Vorschrift des § 38 Absatz 4 Satz 2 UrhG, wonach die Quelle der Erstveröffentli-
chung anzugeben ist, im Fall der anderweitigen Verwertung entsprechend anzuwenden. 

Den Vertragspartnern steht gemäß Absatz 2 die Möglichkeit offen, die Ausschließlichkeit auf die gesamte Dauer 
der Nutzungsrechtseinräumung zu erstrecken. Diese Möglichkeit ist aber erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Nutzungsrechtseinräumung oder Ablieferung des Werks eröffnet, weil dann typischerweise das Machtgefälle zwi-
schen den Vertragsparteien im Vergleich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geringer ist. Deshalb können dann 
individualvertragliche Abreden zugelassen werden. 

Absatz 3 legt fest, dass der Urheber in bestimmten Sonderfällen von Anfang an ein zeitlich unbeschränktes aus-
schließliches Nutzungsrecht über die Dauer von mehr als zehn Jahren einräumen kann: 

Absatz 3 Nummer 1 betrifft Fälle, in denen der Urheber einen lediglich untergeordneten Beitrag zu einem Werk, 
einem Produkt oder einer Dienstleistung erbringt. Untergeordnet ist ein Beitrag insbesondere dann, wenn er den 
Gesamteindruck eines Werkes oder die Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt. 
Hier erscheint es in Abwägung des Gewichts seines Beitrags und des Gewichts des restlichen Gegenstands, zu 
dem er beigetragen hat, nicht gerechtfertigt, ihm die Möglichkeit einer anderweitigen Verwertung zu eröffnen. 
Die Bestimmung stellt sicher, dass das Ziel der Verwertung des Gesamtwerks, des Gesamtprodukts oder der ge-
samten Dienstleistung nicht gefährdet wird. Auf die Begründung zum parallelen Tatbestand in § 32d Absatz 2 
Nummer 1 UrhG-E wird verwiesen. 
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Absatz 2 Nummer 2 trägt mit der Ausnahme für Computerprogramme der besonderen Situation in diesem Bereich 
Rechnung (siehe auch die Begründung zum parallelen Tatbestand in § 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG-E). 

Mit Absatz 2 Nummer 3 werden Werke der Baukunst und Entwürfe hierzu aus dem Anwendungsbereich heraus-
genommen. Auch hier bedarf es angesichts der gesetzlich geregelten Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) keines besonderen Rechts zur anderweitigen Verwertung. Außerdem gibt es insbesondere bei 
Werken der Architekten- und Ingenieursbaukunst ein gesteigertes und berechtigtes Interesse an einer auf lange 
Zeiträume bestehenden Exklusivität der Nutzung.  

Absatz 3 Nummer 4 soll Probleme bei urheberrechtlichen Schutzgegenständen vermeiden, die für Firmen- oder 
Produktlogos verwendet werden. Die fortdauernde Nutzung beruht hier oft eher auf den Leistungen des Unter-
nehmens beziehungsweise seiner Produkte als auf der kreativen Schöpfung des Urhebers (so auch Schulze, Kein 
Pauschalentgelt bei zeitlich unbegrenzter Rechtseinräumung, in: Festschrift für Bornkamm, 2014, S. 950 f.). Für 
diesen Teilbereich des kreativen Schaffens erscheint es daher angemessen, dem Urheber nicht automatisch ein 
Recht zur anderweitigen Verwertung zu geben, denn dies hätte negative Auswirkungen auf Marken, Kennzeichen 
und Designs usw. Jedoch bestimmt die Vorschrift, dass der entsprechende Zweck im Nutzungsvertrag vereinbart 
sein muss. In diesem Fall können die Parteien wirtschaftlich für einen Ausgleich für den Wegfall der anderweiti-
gen Verwertung sorgen. Die Vorschrift umfasst Marken und sonstige Kennzeichen im Sinne von § 1 des Marken-
gesetzes, Gemeinschaftsmarken im Sinne von Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, Designs im Sinne 
von § 2 des Designgesetzes und Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Sinne von Artikel 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 6/2002. 

Nach Absatz 3 Nummer 5 können Nutzungsrechte für Werke, die nach den Abreden der Vertragspartner nicht 
veröffentlicht werden sollen, bereits bei Vertragsschluss als ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt werden. 
Dies entspricht dem legitimen Bestreben der Parteien, in diesen Fällen das Ergebnis des urheberrechtlichen Schaf-
fens geheim zu halten. Eine solche Konstellation ist beispielsweise bei Gutachten gegeben, die nur zum internen 
Gebrauch von Unternehmen oder Behörden erstellt werden. 

Absatz 4 eröffnet die Möglichkeit, zu Lasten des Urhebers von der gesetzlichen Regelung abzuweichen, soweit 
dies durch gemeinsame Vergütungsregeln oder Tarifverträge vorgesehen ist. Vereinigungen von Urhebern kön-
nen mit einzelnen Werknutzern oder Vereinigungen von Werknutzern also branchenspezifisch verabreden, dass 
– gegen angemessene Kompensation – das Recht zur anderweitigen Verwertung ausgeschlossen wird. 

§ 40a UrhG-E findet gegenüber Verwertungsgesellschaften, denen ausschließliche Nutzungsrechte zur Wahrneh-
mung der Belange des Urhebers eingeräumt sind, nach Sinn und Zweck der Vorschrift keine Anwendung. Über-
dies hat der Urheber nach § 12 des Verwertungsgesellschaftengesetzes die Möglichkeit, die Rechtswahrnehmung 
zu beenden oder der Verwertungsgesellschaft einzelne Rechte zu entziehen. 

Schafft der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis, 
ergibt sich aus dessen Inhalt und Wesen in der Regel, dass § 40a UrhG-E nicht anzuwenden ist (siehe auch § 43 
letzter Halbsatz UrhG). Zum einen ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer oder Beamte sein Entgelt unab-
hängig von der Verwertbarkeit seines Werkes empfängt, also das wirtschaftliche Risiko nicht zu tragen hat. Zum 
anderen wird der Arbeit- oder Dienstgeber das Werk für seine spezifischen Betriebszwecke herstellen lassen. Der 
Arbeitnehmer würde durch die anderweitige Verwertung und die damit verbundene Eigenauswertung oder Wei-
terveräußerung an Dritte die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzen. 

Zu Nummer 8 (§ 41 UrhG – Rückrufsrecht wegen Nichtausübung) 
Für das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung beziehungsweise unzureichender Ausübung des Nutzungsrechts 
gleicht der neugefasste Absatz 4 den Schutz des Urhebers an das Regelungsregime für die angemessene Vergü-
tung (§§ 32 ff. UrhG-E) und für das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Ver-
gütung (§ 40a UrhG-E) an: Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen sind zum Nachteil des Urhebers 
nur zulässig, soweit gemeinsame Vergütungsregeln oder Tarifvertrag entsprechende Abweichungen vorsehen. 

Zu Nummer 9 (§ 79 UrhG – Nutzungsrechte) 
Durch den neuen Absatz 2a wird klargestellt, dass die Prinzipien der angemessenen Vergütung bei ausübenden 
Künstlern nicht nur für die Einräumung von Nutzungsrechten nach § 79 Absatz 2 UrhG gelten, sondern auch für 
die Übertragung der Leistungsschutzrechte nach § 79 Absatz 1 UrhG. § 79 Absatz 2 Satz 2 UrhG ordnete bereits 
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bisher eine entsprechende Anwendung von urheberrechtlichen Schutzvorschriften an. Diese bezog sich nach der 
systematischen Stellung aber nur auf die Einräumung von Nutzungsrechten gemäß Absatz 2. Der neue Absatz 2a 
bezieht nun sowohl die Einräumung des Nutzungsrechts als auch die Übertragung des Leistungsschutzrechts ein. 

Die Änderungen im Urhebervertragsrecht machen eine Änderung der Verweisung erforderlich, um § 32d UrhG-
E mit einzubeziehen, denn auch dem ausübenden Künstler soll der Auskunftsanspruch zustehen; ebenso wie das 
Verbandsklagerecht nach § 36b UrhG-E und der individualvertragliche Anpassungsanspruch nach § 36c UrhG-
E. § 40a UrhG-E ist von der Verweisung ausgenommen, denn in einer Vielzahl von Fällen würde bereits die große 
Zahl der mitwirkenden ausübenden Künstler zu erheblichen praktischen Problemen führen, wenn diesen ein Recht 
auf anderweitige Verwertung zustünde. 

Zu Nummer 10 (§ 79b UrhG-E – Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte 
Nutzungsarten) 
Die Vorschrift gibt den ausübenden Künstlern einen Anspruch auf eine gesonderte angemessene Vergütung für 
die Nutzung auf neue, vorher unbekannte Nutzungsarten. Voraussetzung ist, dass die Verwertung der Darbietung 
auf unbekannte Nutzungsarten vertraglich bereits grundsätzlich verabredet ist. Die Regelung orientiert sich an 
den bereits bestehenden §§ 32c, 78 Absatz 3 UrhG. Zur effektiven Wahrnehmung der Vergütungsansprüche kön-
nen diese nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

Absatz 2 bestimmt eine Pflicht des Vertragspartners, die Verwertungsgesellschaft unverzüglich darüber zu unter-
richten, dass eine früher unbekannte Art der Nutzung aufgenommen wurde. Dies sorgt für eine effektive Durch-
setzung des Anspruchs auf Vergütung. 

Absatz 3 der Neuregelung nimmt den Gedanken der §§ 32a Absatz 2, 32c Absatz 2 UrhG auf: Nur derjenige soll 
haften, der die neue Art der Nutzung der Darbietung aufnimmt. Überträgt der Vertragspartner des ausübenden 
Künstlers das Nutzungsrecht einem Dritten, ohne selbst auf die neue Art zu nutzen, soll er keinem Anspruch auf 
gesonderte angemessene Vergütung unterliegen: Anders als bei der Übertragung eines bekannten Nutzungsrechts 
(vgl. §§ 79 Absatz 2a UrhG-E, 34 Absatz 4 UrhG) soll er selbst nicht gesamtschuldnerisch neben dem Dritten 
haften. 

Um den ausübenden Künstler zu schützen, soll gemäß Absatz 4 auf die Rechte nach den Absätzen 1 bis 3, also 
insbesondere auf den Vergütungsanspruch und den Unterrichtungsanspruch, nicht im Voraus verzichtet werden 
können. 

Zu Nummer 11 (§ 88 UrhG – Recht zur Verfilmung) 
Die Stellung der Urheber von Werken, die bereits verfilmt wurden, soll gestärkt werden: § 88 Absatz 2 Satz 2 
UrhG-E gibt dem Urheber die gesetzliche Erlaubnis, sein Werk nach zehn Jahren wiederverfilmen zu lassen. In 
§ 88 Absatz 2 Satz 3 UrhG-E wird geregelt, dass hiervon nur abgewichen werden darf, soweit gemeinsame Ver-
gütungsregeln (§ 36 UrhG) oder ein Tarifvertrag dies vorsehen. 

Durch die Verweisung in § 95 UrhG gilt die zuvor genannte Änderung auch für Bildfolgen und Bild- und Ton-
folgen, die nicht als Filmwerke geschützt sind (Laufbilder). 

Zu Nummer 12 (§ 90 UrhG – Einschränkung der Rechte) 
Das in § 40a UrhG-E geregelte Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung 
soll aufgrund der vorhandenen und spezielleren Regelung des § 88 Absatz 2 Satz 2 UrhG-E für die Filmbranche 
nicht gelten. Dementsprechend wird in Absatz 2 eine Ausnahme für § 40a UrhG-E eingefügt, so dass dieser weder 
vor noch nach Beginn der Dreharbeiten angewandt wird. Die Aufzählung in Satz 1 ist aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nunmehr mit Nummern versehen. 

Zu Nummer 13 (§ 132 UrhG – Verträge) 
Der neue Absatz 3a lehnt sich an die Formulierung des bestehenden § 132 Absatz 3 Satz 1 UrhG an. Die Neure-
gelungen dieses Gesetzes stellen eine Reihe von Anforderungen etwa für die Nutzungsrechtseinräumung oder das 
Abweichen von gesetzlichen Regelungen auf. Das Vertrauen der Vertragspartner in die Gültigkeit ihrer bisherigen 
Abreden schützt § 132 UrhG-E. Deshalb ordnet der neue Absatz 3a Satz 1 an, dass auf Verträge und Sachverhalte, 
die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind, nicht die Neuregelungen, sondern weiterhin die vorbeste-
henden Regelungen Anwendung finden. 
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Bei der Vorschrift des § 41 UrhG-E (Rückrufsrecht wegen Nichtausübung) überwiegen allerdings die berechtig-
ten Interessen der Urheber und ausübenden Künstler an einer Anwendung der geänderten Norm auch auf Be-
standsverträge. Daher findet sie gemäß Absatz 3a Satz 2 Anwendung auch bei bereits bestehenden Verträgen. Um 
den Vertragspartnern der Urheber ausreichend Zeit zu geben, sich in tatsächlicher Hinsicht auf die neue Rechts-
lage vorzubereiten und etwa notwendige organisatorische Vorkehrungen zu treffen, ist diese Vorschrift aber erst 
auf Sachverhalte anzuwenden, die ab einem Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats. Damit stehen der Praxis zumindest mehr als zwei Monate, höchstens jedoch knapp drei Monate 
für die Anpassung an die neuen Vorschriften zur Verfügung. Dies erscheint bei der Abwägung des Interesses, die 
beschriebenen Gesetzesfolgen baldmöglichst eintreten zu lassen, mit den Interessen der Praxis der Vertragsge-
staltung als angemessen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs  
der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung (NKR-Nr. 3466) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 
geprüft. 

I Zusammenfassung 

Bürger keine Auswirkungen 
Wirtschaft 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 
davon Bürokratiekosten:  

Einmaliger Erfüllungsaufwand:            

 
rund 580.000 Euro 
rund 580.000 Euro 

rund 10.000.000 Euro 
Verwaltung geringe Auswirkungen 
One in, one out – Regel Im Sinne der One in, one out – Regel der Bundesregie-

rung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirt-
schaft in dem Regelungsvorhaben ein „In“ von rund 
580.000 Euro dar. Diesen Zuwachs will das BMJV mit 
Entlastungen aus dem Bürokratieentlastungsgesetz in 
derselben Höhe kompensieren. 

Evaluierung Das Regelungsvorhaben wird nach Ablauf von fünf 
Jahren evaluiert. Dabei wird geprüft, ob die beabsich-
tigten Wirkungen auf die Urhebervergütung ganz, teil-
weise oder nicht erreicht worden sind. Die Bundesre-
gierung wird ferner untersuchen, wie sich der Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft entwickelt hat und ob 
die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu 
den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Eva-
luierung wird die Frage nach unbeabsichtigten Neben-
wirkungen sowie nach der Akzeptanz der Regelungen 
einschließen. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat die zu erwartenden 
Belastungen aus dem Regelungsvorhaben nachvollziehbar dargestellt. Der NKR erhebt daher 
keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem Regelungsentwurf. 

II Im Einzelnen 

Das staatliche Urheberrecht schützt die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst in ihrem geistigen Eigentum. Das Urheberrechtsgesetz und einschlägige Rechtspre-
chung bestimmen auch die Voraussetzungen, unter denen ein anderer als der Urheber selbst 
ein Werk nutzen darf. Dabei geht es insbesondere um eine angemessene Vergütung der 
Nutzungsrechtsüberlassung. 



Drucksache 18/8625 – 34 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
Wie sich nach der Reform des Urhebervertragsrechts von 2002 gezeigt hat, hat sich die an-
gestrebte Vertragsparität von Urhebern und ausübenden Künstlern einerseits und den Ver-
wertern andererseits in der Rechtswirklichkeit noch nicht eingestellt. Vielmehr kommt es viel-
fach zu einem sog. Total Buy-Out, d. h. Übertragung sämtlicher Rechte am Werk gegen eine 
unangemessene Einmalzahlung (Pauschale) sowie zu sog. Blacklisting, d. h. zu einem „fak-
tischen Boykott“ des Urhebers für den Fall, dass er sich auf Bedingungen marktmächtiger 
Werknutzer nicht einlässt.  

II.1 Vorgaben und Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der vorliegende Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) will deshalb das Total Buy-Out und Blacklisting zurückdrängen und sicherstel-
len, dass die Urheber den Anspruch auf angemessene Vergütung auch tatsächlich durchset-
zen können. Hierzu wird die zwischenzeitliche höchstrichterliche Rechtsprechung im Urhe-
berrechtsgesetz kodifiziert. Darüber hinaus werden dem Urheber ein Auskunftsanspruch und 
ein Weiterverwertungsrecht eingeräumt, beide allerdings durch Ausnahmen eingeschränkt. 

• Kodifizierung 

Insoweit mit dem Regelungsvorhaben Rechtsprechung – etwa zur Angemessenheit der Ver-
gütung oder für erst nachträglich bekannt gewordene Nutzungen – in das Urheberrechtsge-
setz aufgenommen wird, hat das BMJV Erfüllungsaufwand nicht ermittelt. Die Vorgehens-
weise ist methodengerecht und nachvollziehbar. Denn die Kodifizierung des schon bestehen-
den Richterrechts schafft in diesem Fall keine neue Rechtslage und damit auch keinen zu-
sätzlichen Erfüllungsaufwand. 

• Auskunftsanspruch 

Der neue gesetzliche Auskunftsanspruch geht über Richterrecht hinaus: Er soll jährlich ent-
stehen und auch solche Fälle erfassen, in denen die Übertragung der Nutzungsrechte zuvor 
pauschal abgegolten wurde.  

Über Anzahl und Inhalt einschlägiger Verwertungsverträge sind empirischen Daten nicht ver-
fügbar. Die hiervon betroffenen Wirtschaftsunternehmen verteilen sich über eine Branchen-
palette, die vom Buchhandel über Architekturbüros bis zu Spieleherstellern reicht. Dabei kann 
die Inanspruchnahme der einzelnen Unternehmen durchaus unterschiedlich sein. 

Das BMJV hat nachvollziehbar dargestellt, dass unter diesen Umständen nur eine Schätzung 
des Erfüllungsaufwands für die Gesamtwirtschaft und auch dies nur mit Hilfe einer Modell-
rechnung möglich ist. Bei Unterscheidung zwischen großen und mittleren sowie kleinen und 
kleinsten Unternehmen berücksichtigt das Ressort in seiner Modellrechnung die Notwendig-
keit zur Einrichtung von Geschäftsprozessen ebenso, wie die Wahrscheinlichkeit von Aus-
kunftsbegehren in den einzelnen Unternehmens(größen)klassen. Die mit plausiblen Annah-
men und mit Hilfe des Leitfadens durchgeführte Aufwandschätzung ist auch insgesamt nach-
vollziehbar. 

• Weiterverwertungsrecht 

Mit dem neuen Weiterverwertungsrecht will der Regelungsentwurf dem Total Buy-Out entge-
genwirken: Sofern der Werknutzer dem Urheber zu Vertragsbeginn nur eine pauschale Ver-
gütung gezahlt hat, soll der Urheber nach Ablauf von zehn Jahren berechtigt sein, einem 
weiteren Nutzer Rechte einzuräumen. Dieser Möglichkeit kann der ursprüngliche Werknutzer 
dadurch aus dem Wege gehen, dass er sich nach Ablauf von fünf Jahren – gegen entspre-
chende Nachzahlung – die Exklusivrechte sichert.  
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Den mit dieser Neuregelung verbundenen Erfüllungsaufwand schätzt das BMJV nachvollzieh-
bar als gering ein. Hierzu verweist das Ressort einerseits darauf, dass für das Weiterverwer-
tungsrecht eine Reihe von Ausnahmen in den Entwurf eingefügt worden sind, so etwa für 
untergeordnete Beiträge in Printmedien, für Computerprogramme oder für Bauzeichnungen. 
Andererseits geht das Ressort davon aus, dass viele Werknutzungen nach Ablauf der zehn 
Jahre ohnehin abgeschlossen sind, sodass sich der Anwendungsbereich des Weiterverwer-
tungsrechts noch weiter einschränkt.  

Der NKR hat bei Unternehmen und Verbänden nachgefragt und die Einschätzung des Res-
sorts bestätigt gefunden.  

II.2 Vorgaben und Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Das Regelungsvorhaben betrifft die Verwaltungen in Bund und Ländern z.B. dann, wenn sie 
Computerprogramme erstellen lassen. Das BMJV geht nachvollziehbar davon aus, dass da-
bei allenfalls geringfügiger Erfüllungsaufwand entstehen kann. Es verweist darauf, dass z.B. 
das Computerprogramm von dem Weiterverwertungsrecht ausgenommen bleibt sowie da-
rauf, dass Verwaltungen in der Regel keine auskunftsfähigen Erträge oder Vorteile aus der 
Verwertung von Werken ziehen. 

II.3 One in, one out – Regel 

Im Sinne der One in, one out – Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungsauf-
wand der Wirtschaft in dem Regelungsvorhaben ein „In“ von rund 580.000 Euro dar. Diesen 
Zuwachs will das BMJV mit Entlastungen in derselben Höhe aus dem Bürokratieentlastungs-
gesetz kompensieren. 

II.4 Evaluierung 

Die Bundesregierung wird das Regelungsvorhaben nach Ablauf von fünf Jahren evaluieren. 
Dabei wird geprüft, ob die beabsichtigten Wirkungen auf die Urhebervergütung ganz, teilweise 
oder nicht erreicht worden sind. Die Bundesregierung wird ferner untersuchen, wie sich der 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem ange-
messenen Verhältnis zu den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird 
die Frage nach unbeabsichtigten Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz der Regelun-
gen einschließen. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat die zu erwartenden 
Belastungen aus dem Regelungsvorhaben nachvollziehbar dargestellt. Der NKR erhebt da-
her keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem Regelungsentwurf. 

Dr. Ludewig Hahlen 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 945. Sitzung am 13. Mai 2016 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 
a) Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, das Urhebervertragsrecht zu reformieren 

und die hierbei festgestellten Defizite des aktuellen Urheberrechts in diesem Bereich zu beheben. 

b) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass bei der Modernisierung des Urheberrechts auf einen angemes-
senen Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber, Verwerter, Produzenten, Sender, Verbraucher 
und Kultureinrichtungen zu achten ist. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 32 Absatz 2 Satz 2 UrhG) 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass 
die ständige Rechtsprechung des BGH zum Beteiligungsgrundsatz – vgl. BGHZ 193, 268-297; GRUR 2012, 
1031 (1035) – durch Einfügung des Kriteriums der Häufigkeit in § 32 Absatz 2 Satz 2 UrhG nicht einge-
schränkt wird.  

Begründung:  

Es sollte sichergestellt sein, dass der urheberrechtliche Grundsatz der angemessenen Beteiligung der Urheber 
an jeder Nutzung entsprechend der ständigen Rechtsprechung des BGH erhalten bleibt. Es sollte deutlich 
werden, dass Kreative für Werkleistungen, die auf unterschiedlichen Distributionswegen oder wiederholt 
genutzt werden, auch weitere Vergütungen erhalten. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 32d UrhG) – „Passivlegitimation“ 
Der Bundesrat bittet, die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf den „Vertragspartner“ im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren zu überprüfen. Dadurch, dass die Ansprüche sich ausschließlich auf den Vertrags-
partner beziehen, können beispielsweise die Mitwirkenden in Auftragsproduktionen dieses Auskunftsrecht 
nicht nutzen. Dies gilt umso mehr, als der Vertragspartner weder verpflichtet ist, sich Informationen zur 
weiteren Nutzung bei dem Dritten, der das Werk nutzt, zu beschaffen, noch ist der Dritte auskunftspflichtig, 
wenn seinem Vertragspartner nicht selbst ein Auskunftsrecht zusteht.  

4. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 32d UrhG) 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass die Urheber durch die Neu-
regelung gegenüber dem status quo nicht schlechter gestellt werden. Es sollte deutlich werden, dass der 
bestehende Auskunftsanspruch nach den Grundsätzen des BGB weiterhin besteht. 
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5. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 32d Absatz 1 Satz 2 -neu- UrhG) – „Postulationsfähigkeit“ 
In Artikel 1 Nummer 3 ist dem § 32d Absatz 1 folgender Satz anzufügen: 

„§ 80 findet entsprechend Anwendung.“ 

Begründung: 

In der Praxis dürfte sich die Erfüllung der Auskunftspflicht des Vertragspartners gegenüber einzelnen Mit-
gliedern von Künstlerkollektiven wie Chören und Orchestern als sehr aufwändig erweisen. Für Künstlerkol-
lektive dieser Art gilt nicht der Ausschluss gemäß § 32d Absatz 2 Nummer 1 UrhG-E, da die Gesamtleistung 
überhaupt nur durch das Zusammenwirken aller Mitglieder zustande kommt. Eine Delegierung des Aus-
kunftsersuchens auf gewählte Vertreter bzw. die Leiter der Kollektive kann hier geeignete Abhilfe schaffen. 
Die Regelungen des § 80 UrhG sind daher auch zwingend auf den Auskunftsanspruch anzuwenden.  

6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG), 
 Nummer 7 (§ 40a Absatz 3 Nummer 2 UrhG) 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 

a) die Bereichsausnahme in § 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG-E für Computerprogramme auch auf Com-
puter- und Videospiele Anwendung finden kann.  

b) die Bereichsausnahme in § 40a Absatz 3 Nummer 2 UrhG-E für Computerprogramme auch auf Com-
puter- und Videospiele Anwendung finden kann.  

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 
Es sollte geprüft werden, ob Computer- und Videospiele hinsichtlich des in § 32d UrhG-E vorgesehenen 
Anspruchs auf Auskunft und Rechenschaft den bereits in § 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG-E ausdrücklich 
genannten Computerprogrammen gleichgestellt werden können. 

Das Verhältnis von Urhebern und Verwertern ist ebenso wie der Entwicklungsprozess von Computer- und 
Videospielen mit der bei Computerprogrammen bestehenden Situation vergleichbar: Auch ist bei Computer- 
und Videospielen die Vertragsparität zwischen Urhebern und Verwertern nicht in gleichem Maße gefährdet 
wie in anderen Gebieten der Kreativwirtschaft. Insbesondere ist aber der Entwicklungs- und Erstellungspro-
zess von Computer- und Videospielen, vor allem mit Blick auf die Schöpfungshöhe der einzelnen Teilleis-
tungen und deren Verhältnis zum Gesamtprodukt, strukturell vergleichbar. Daher könnten die „Besonder-
heiten der Werkart“ eine spezielle Ausnahme auch für Computer- und Videospiele rechtfertigen. 

Die in § 32d UrhG-E vorgesehene Formulierung „Computerprogramme“ könnte in der Praxis, insbesondere 
bei Videospielen, die nicht auf dem „Computer“ genutzt werden, missverstanden und beispielsweise ledig-
lich auf EDV-Programme für den Gebrauch am privaten PC oder beruflich genutzten Computer beschränkt 
werden. Insoweit besteht das Risiko einer Inanspruchnahme der Hersteller von Computer- oder Videospielen 
nach § 32d UrhG-E, obwohl deren Produkte strukturell in den für die in § 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG-E 
enthaltene Bereichsausnahme wesentlichen Punkten mit „Computerprogrammen“ vergleichbar sind. Die 
vorgeschlagene Prüfung erscheint daher aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit nötig. 

Zu Buchstabe b: 
Auch im Rahmen des § 40a UrhG-E könnte die Bereichsausnahme für Computerprogramme aus den oben 
genannten Gründen auf Computer- und Videospiele zu erstrecken sein. 
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7. Zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 40a Absatz 1 Satz 1 UrhG) 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Regelung zu schaffen, mit der die Praxis der 
langdauernden Rechteeinräumung, sofern sie auf einer gestörten Vertragsparität beruht, beendet wird, die 
aber gleichzeitig Pauschalvergütungen nicht grundsätzlich ausschließt. Die Regelung in § 40a Absatz 1 
Satz 1 UrhG-E, die ein Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung 
vorsieht, ist von ihrem praktischen Anwendungsbereich eingeschränkt, da unangemessene aber nicht pau-
schale Vergütungen nicht erfasst werden. 
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Anlage 4 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

 

Zu Nummer 1 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 

Die Bundesregierung nimmt die Äußerungen des Bundesrates zustimmend zur Kenntnis.  

 

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 2 – § 32 Absatz 2 Satz 2 UrhG) 

Die Bundesregierung hat die erbetene Prüfung bereits bei der Erstellung des Gesetzentwurfs vorgenommen: Die 
Einfügung des Merkmals „Häufigkeit“ stärkt den urheberrechtlichen Grundsatz der angemessenen Beteiligung 
des Urhebers und ausübenden Künstlers an jeder Nutzung, weil so die mehrfache Nutzung eines Werkes bei der 
Bemessung der Vergütung in Zukunft zweifelsfrei zu berücksichtigen ist. 

 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 3 – § 32d UrhG – „Passivlegitimation“) 

Die Bundesregierung hält es für problematisch, einen allgemeinen Auskunftsanspruch zu regeln, da dies gerade 
im digitalen Umfeld zu einer sehr großen Anzahl auskunftsverpflichteter Unternehmen und Personen und damit 
letztlich einer übermäßigen bürokratischen Belastung führen könnte. Im Übrigen sieht der Anspruch aus § 32d 
des Urheberrechtsgesetzes in der Entwurfsfassung (UrhG-E) vor, dass Auskunft und Rechenschaft auf Grundlage 
der im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhandenen Informationen zu erteilen 
sind. Dies kann zum Beispiel bei einer Absatzbeteiligung des Vertragspartners am Erlös des Dritten durchaus 
dazu führen, dass auch Informationen des Dritten einbezogen werden.  

 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nummer 3 – § 32d UrhG) 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Urheber durch die erstmalige gesetzliche Verankerung eines – von 
der konkreten Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses unabhängigen – jährlichen Auskunftsanspruchs gegenüber 
dem status quo in einer Vielzahl von Fällen besser gestellt werden als bislang. Sie stimmt dem Bundesrat insofern 
zu, als Urheber und ausübende Künstler im Hinblick auf ihre Auskunftsrechte jedoch nicht schlechter gestellt 
werden sollten als nach bislang geltendem Recht. 

 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nummer 3 – § 32d Absatz 1 Satz 2 -neu- UrhG –  „Postulationsfähigkeit“) 

Die Bundesregierung möchte den Vorschlag des Bundesrates nicht aufgreifen: Erbringen mehrere ausübende 
Künstler gemeinsam eine Darbietung, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, gilt § 80 UrhG 
ohnehin. Für Miturheber ist das Regelungsregime des § 8 UrhG (Miturheberschaft) zu beachten. 

 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nummer 3 – § 32d Absatz 2 Nummer 2 UrhG;  
 Nummer 7 – § 40a Absatz 3 Nummer 2 UrhG) 

Die Bundesregierung teilt die vom Bundesrat erhobenen Bedenken nicht: Der Begriff des Computerprogramms 
wird in den §§ 2 Absatz 1 Nummer 1, 69a ff. UrhG erwähnt. Nach § 69a Absatz 1 UrhG sind Computerpro-
gramme im Sinne dieses Gesetzes Programme in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. Der Schutz 
erstreckt sich auf alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms, wenn dieses als hinreichend individuelles 
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Werk das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers ist (§ 69a Absatz 2 und 3 UrhG). Der Begriff 
des Computerprogramms ist demnach weit zu verstehen. Ein weiterer Regelungsbedarf besteht nicht. 

 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nummer 7 – § 40a Absatz 1 Satz 1 UrhG) 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die Regelung des § 40a UrhG-E geeignet, die vom Bundesrat erwähnten 
Zwecke zu erfüllen. Die §§ 32, 32a UrhG ermöglichen es Kreativen, bei unangemessen niedrigen Vergütungen 
weitere Ansprüche geltend zu machen. Insoweit steht also bereits ein gesetzlicher Korrekturmechanismus zur 
Verfügung, wenn zwar eine erlösabhängige Beteiligung vereinbart ist, jedoch die Höhe der Beteiligung unzu-
reichend ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, das Recht auf anderweitige Verwertung auf pau-
schal vergütete Werke zu beschränken. 
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